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Änderung des Dienstrechts 
der kirchlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

Nr. 32213 Az. 11/13-2-2-1 Düsseldorf, 10. Dezember 1998 

Die Rheinisch-WesHälisch-Uppische Arbeitsrechtliche Kom
mission hat auf Grund von § 2 Absatz 2 des Arbeitsrechtsrege
lungsgesetzes (ARRG) nachstehende Arbeitsrechtsregelun
gen getroffen, die hiermit gemäß § 12 Absatz 1 ARRG bekannt
gemacht werden. 

Die Regelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG verbindlich. 

Arbeitsrechtsregelung zur Änderung 
der Nebenberufler-Ordnungen 

Vom 29. Oktober 1998 

§1 
Änderung der Nebenberufler-Ordnung 

Die Ordnung für den Dienst der nebenberuflich oder geringfü
gig beschäftigten kirchlichen Mitarbeiter (NMitarbO) wird wie 
folgt geändert: 

1. Die überschrift erhält folgende Fassung: 
"Ordnung für den Dienst der geringfügig beschäftigten 
kirchlichen Mitarbeiter (GMitarbO)" 
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2. In § 1 Abs. 1 werden jeweils die Worte "nebenberuflich 
oder" gestrichen. 

3. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Buchst. a werden die Worte ,,§§ 93 und 97 des 
Arbeitsförderungsgesetzes oder nach den §§ 19 und 20 
des Bundessozialhilfegesetzes" durch die Worte ,,§ 260 
SGB 111 oder nach den §§ 19 und 20 BSHG" ersetzt und 
die Worte "für die Eingliederungszuschüsse nach § 217 
SGB 111 für ältere Arbeitnehmer (§ 218 Abs. 1 Nr. 3 SGB 
111) gewährt werden" angefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte "nebenberuflich oder" gestri
chen. 

§2 
Änderung der Küsterordnung 

Die Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen 
und Lippe (Küsterordnung - KüsterO) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "nebenberuflich 

oder" gestrichen. 
b) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Geringfügig beschäftigter Küster ist derjenige Küster, 
der im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berücksichtigung 
des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV - geringfügig beschäftigt 
ist." 

c) In Absatz 2 Buchst a werden die Worte ,,§§ 93 und 97 
des Arbeitsförderungsgesetzes oder nach den §§ 19 
und 20 des Bundessozialhilfegesetzes" durch die Worte 
,,§ 260 SGB 111 oder nach den §§ 19 und 20 BSHG" er
setzt und die Worte "für die Eingliederungszuschüsse 
nach § 217 SGB 111 für ältere Arbeitnehmer (§ 218 Abs. 1 
Nr. 3 SGB 111) gewährt werden" angefügt. 

2. In der überschrift zu Abschnitt 111 werden die Worte "Neben
beruflich oder" gestrichen. 

3. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "nebenberuflichen und der" 
gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Worte "nebenberuflich oder" gestri
chen. 

4. In der überschrift zu Abschnitt IV werden die Worte "neben
beruflich oder" gestrichen. 

5. In § 23 werden die Absatzbezeichnung ,,(1)" und der Absatz 
2 gestrichen. 

§3 
Änderung der Ordnung für den Dienst nebenamtlicher 

Kirchenmusiker 

Die Ordnung für den Dienst nebenamtlicher Kirchenmusiker 
(NKMusO) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 2 Buchst. a werden die Worte ,,§§ 93 und 97 des 
Arbeitsförderungsgesetzes oder nach den §§ 19 und 20 des 
Bundessozialhilfegesetzes· durch die Worte ,,§ 260 SGB 111 
oder nach den §§ 19 und 20 BSHG" ersetzt und die Worte 
"für die Eingliederungszuschüsse nach § 217 SGB 111 für äl
tere Arbeitnehmer (§ 218 Abs. 1 Nr.3 SGB 111) gewährt wer
den" angefügt. 

2. In § 3 Abs. 5 werden nach dem Wort "soll" die Worte "auf 
Verlangen des Arbeitgeber~" eingefügt. 

3. In § 9 Abs. 1 werden das Wort "weder" durch das Wort 
"nicht" ersetzt und die Worte "noch nebenberuflich im Sin
ne der Protokoll notiz zu § 3 Satz 1 Buchst. n BAT -KF tätig" 
gestrichen. 

§4 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1 . Januar 1999 in Kraft. 

Mülheim an der Ruhr, den 29. Oktober 1998 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez. Drees 

Arbeitsrechtsregelung 
über die Hinausschiebung der allgemeinen 

Gehaltsanhebung 1998 und die vorübergehende 
Aussetzung der Zuwendungszahlung 
im Diakonissenmutterhaus Münster 

Vom 29. Oktober 1998 

§1 
Hinausschiebung 

der allgemeinen Gehaltsanhebung 1998 und 
vorübergehende Aussetzung der Zuwendungszahlung 

(1) Zur Abwendung betriebsbedingter Kündigungen kann für 
die Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung im Evangelischen Dia
konissenmutterhaus in Münster e. V. durch Dienstvereinbarung 
zwischen dem Mutterhaus und der Mitarbeitervertretung fol
gendes bestimmt werden: 

1. Die Zahlung der Zuwendung 
a) nach der Ordnung über eine Zuwendung für kirchliche 

Angestellte, 
b) nach der Ordnung über eine Zuwendung für kirchliche 

Arbeiter, 
wird in Höhe der Hälfte der sich nach den angegebenen 
Ordnungen ergebenden Beträge im Jahr 1998 ausgesetzt 
und ab dem 1. Januar 2000 in sechs monatlichen Teilbeträ
gen nachgeholt. 

2. Für die in der Zeit vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 
1998 zu zahlenden laufenden Bezüge gelten anstelle der 
Arbeitsrechtsregelungen vom 4. September 1998 die bis 
zum 31. Dezember 1997 gültigen Arbeitsrechtsregelungen 
weiter. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, de
ren Arbeitsverhältnis auf Grund einer Regelung im Arbeitsver
trag befristet ist. 

(3) Bezüge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind 

1. die monatlich zu zahlenden Vergütungen, Löhne, Zulagen 
sowie Ausbildungsvergütungen und -entgelte, 

2. die Zeitzuschläge und die überstundenvergütungen sowie 
die Zuwendung, 

3. die sonstigen Zahlungen, denen die Bezüge nach Nr. 1 zu-
grunde zu legen sind (z. B. übergangsgeld, Sterbegeld). 

(4) Die weiter anzuwendenden Arbeitsrechtsregelungen im 
Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind folgende Arbeitsrechtsregelun
gen: 

1. Ordnung für die Vergütung der kirchlichen Angestellten 
1996 (AngVergO 96) vom 4. September 1996, 

2. Ordnung für den Lohn der kirchlichen Arbeiter 1996 (Arb'
LohnO 96) vom 4. September 1996, 

3. Ordnung für die Vergütung der kirchlichen Auszubildenden 
1995 (AzubiVergO 95) vom 8. Juni 1995, 
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4. Ordnung für die Ausbildungsvergütung der Schülerinnen 
und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegege
setz oder dem Hebammengesetz 1996 (KrSchVergO 96) 
vom 4. September 1996, 

5. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Praktikantenord
nung vom 4. September 1996, 

6. Ordnung für das Entgelt der Ärzte und Ärztinnen im Prakti
kum 1996 (ÄiPEntgO 96) vom 4. September 1996, 

7. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Zulagen-Ordnung 
vom 4. September 1996, 

8. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Zuwendungsord
nungen vom 4. September 1996. 

§2 

Voraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Abschluß der Dienstvereinbarung 
im Sinne von § 1 ist, daß das Diakonissenmutterhaus der Mitar
beitervertretung vor Abschluß der Dienstvereinbarung die wirt
schaftliche Situation der Einrichtung darlegt. Dazu ist ihr Ein
blick in die dafür maßgeblichen Unterlagen zu gewähren und 
eine unmittelbare Unterrichtung durch den Betriebsprüfer oder 
die Betriebsprüferin zu ermöglichen. 

(2) Voraussetzung ist ferner, daß in die Dienstvereinbarung 
aufgenommen werden: 
1. die Gründe, die zur Aussetzung der Zuwendungszahlung 

1998 und der Hinausschiebung der allgemeinen Gehalts
anhebung 1998 führen, 

2. die Verpflichtung des Diakonissenmutterhauses 
a) während der Laufzeit der Dienstvereinbarung keine be

triebsbedingten Kündigungen auszusprechen, 
b) die eingesparten Beträge im Jahresabschluß auszuwei

sen und die Mitarbeitervertretung zu unterrichten, 
c) einen sich aus den Einsparungen ergebenden Ober

schuß im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung 
zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. 
durch Auszahlung, Rücklagenbildung, Finanzierung von 
Arbeitsplätzen) zu verwenden, 

3. die Laufzeit der Dienstvereinbarung bis 31. Dezember 
1998. 

(3) Die Dienstvereinbarung ist vor ihrem Abschluß dem landes
kirchlichen Diakonischen Werk zuzuleiten. 

Mülheim an der Ruhr, den 29. Oktober 1998 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez.Drees 

Änderung der BAT-Anwendungsordnung 
und des BAT-KF 

Vom 29. Oktober 1998 

§1 
Änderung der BAT -Anwendungsordnung 

Die Ordnung über die Anwendung des Bundes-Angestelltenta
rifvertrages (BAT-Anwendungsordnung - BAT-AO) wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 23 b Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 Buchst. d BAT -KF wird die An
gabe ,,§ 71 Absatz 2 Unterabsatz 3" durch die Angabe ,,§ 71 
Absatz 4 Unterabsatz 3" ersetzt. 

2. In § 36 Absatz 1 Unterabs. 2 wird jeweils die Angabe ,,§ 71 
Absatz 3 Unterabsatz 1" durch die Angabe ,,§ 71 Absatz 2" 
ersetzt. 

3. § 2 Nr. 32 a (zu § 71) erhält folgende Fassung: 
,,32a. Zu § 71 
§ 71 findet in folgender Fassung Anwendung: 

,§ 71 
Obergangsregelung tür die zahlung von 

Krankenbezügen 
Für die Angestellten, die am 30. Juni 1994 in einem Arbeits
verhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 1994 zu demsel
ben Arbeitgeber fortbestanden hat, gilt anstelle des § 37 für 
die Dauer dieses Arbeitsverhältnisses folgendes: 
(1) Wird der Angestellte durch Arbeitsunfähigkeit Infolge 
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne daß ihn 
ein Verschulden trifft, erhält er Krankenbezüge nach Maß
gabe der Absätze 2 bis 8 und 10. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unter
absatzes 1 gilt auch die Arbeitsverhinderung infolge einer 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita
tion, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken
oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungs
träger bewilligt hafund die in einer Einrichtung der medizfni
sehen Vorsorge oder Rehabilitation stationär durchgeführt 
wird. Bei Angestellten, die nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversi
cherung versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes 
entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist 
und stationär in einer Einrichtung der medizinischen Vor
sorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Ein
richtung durchgeführt wird. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unter
absatzes 1 gilt ferner eine Arbeitsverhinderung, die infolge 
einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht 
rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwan
gerschaft eintritt. 
(2) Der Angestellte erhält bis zur Dauer von sechs Wochen 
Krankenbezüge in Höhe der Urlaubsvergütung, die ihm zu
stehen würde, wenn er Erholungsurlaub hätte. 
Wird der Angestellte infolge derselben Krankheit (Absatz 1) 
erneut arbeitsunfähig, hat er wegen der erneuten Arbeits
unfähigkeit Anspruch auf Krankenbezüge nach Unterab
satz 1 für einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, 
wenn 
a) er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 

sechs Monate nicht 1nfolge derselben Krankheit arbeits
unfähig war oder 

b) seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge dersel
ben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen 
ist. 

Der Anspruch auf die Krankenbezüge nach den Unterab
sätzen 1 und 2 wird nicht dadurch berührt, daß der Arbeitge
ber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit 
kündigt. Das gleiche gilt, wenn der Angestellte das Arbeits
verhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden 
Grund kündigt, der den Angestellten zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
berechtigt. 
Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in den Unterab
sätzen 1 und 2 genannten Frist von sechs Wochen nach 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer Kün
digung bedarf, oder infolge einer Kündigung aus anderen 
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als den in Unterabsatz 3 bezeichneten Gründen, endet der 
Anspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 

(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeitrau
mes erhält der Angestellte für den Zeitraum, für den ihm 
Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen aus der 
gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung oder nach 
dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden, als Kran
kenbezüge einen Krankengeldzuschuß. Dies gilt nicht, 
a) wenn der Angestellte Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

(§ 44 SGB VI) oder wegen Alters aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhält, 

b) in den Fällen des Absatzes 1 Unterabsatz 3, 

c) für den Zeitraum, für den die Angestellte Anspruch auf 
Mutterschaftsgeld nach § 200 RVO oder nach § 13 Ab
satz 2 MuSchG hat. 

(4) Der Krankengeldzuschuß wird nach einer Dienstzeit 
(§ 20) von mindestens 
zwei Jahren bis zum Ende der 9. Woche, 
drei Jahren bis zum Ende der 12. Woche, 
fünf Jahren bis zum Ende der 15. Woche, 
acht Jahren bis zum Ende der 18. Woche, 
zehn Jahren bis zum Ende der 26. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 
Vollendet der Angestellte während der Arbeitsunfähigkeit 
die zu einer längeren Bezugsdauer berechtigende Dienst
zeit, wird der Krankengeldzuschuß so gezahlt, wie wenn der 
Angestellte die längere Dienstzeit bereits bei Beginn der Ar
beitsunfähigkeit vollendet hätte. 

In den Fällen des Absatzes 1 Unterabsatz 2 wird die Zeit der 
Maßnahme bis zu höchstens zwei Wochen nicht auf die Fri
sten nach Unterabsatz 1 angerechnet. 
Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine 
bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit verur
sacht ist, wird der Krankengeldzuschuß ohne Rücksicht auf 
die Dienstzeit bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt, wenn der zuständige Unfall
versicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufs
krankheit anerkennt. 

(5) Hat der Angestellte nicht mindestens vier Wochen wie
der gearbeitet und wird er auf Grund derselben Ursache er
neut arbeitsunfähig, werden die Krankenbezüge insgesamt 
nur für die nach Absatz 4 maßgebende Zeit gezahlt. Auf die 
vier Wochen nach Satz 1 wird ein Erholungsurlaub (ein
schließlich eines entsprechenden Zusatzurlaubs) ange
rechnet, den der Angestellte nach Arbeitsaufnahme ange
treten hat, weil dies im Urlaubsplan vorgesehen war oder 
der Arbeitgeber dies verlangt hatte. 

Hat der Angestellte in einem Fall des Absatzes 4 Unterab
satz 4 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wochen 
wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf von sechs Mo
naten auf Grund desselben Arbeitsunfalls oder derselben 
Berufskrankheit erneut arbeitsunfähig, wird der Ablauf der 
Bezugsfrist, wenn dies für den Angestellten günstiger ist, 
um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinausgeschoben. 
(6) Krankengeldzuschuß wird nicht gezahlt 
a) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, 
b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an der Angestellte 

Bezüge auf Grund eigener Versicherung aus der ge
setzlichen Rentenversicherung (einschließlich eines 
rentenersetzenden übergangsgeldes im Sinne des 
§ 116 Absatz 1 Satz 2 SGB VI), aus einer zusätzlichen 
Alters- oder Hinterbliebenenversorgung oder aus einer 
sonstigen Versorgungseinrichtung erhält, zu der der Ar
beitgeber oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen Ta-

rifvertrag, den BAT -0 oder einen Tarifvertrag oder eine 
kirchliche Arbeitsrechtsregelung wesentlich gleichen In
halts angewendet hat, die Mittel ganz oder teilweise bei
gesteuert hat. überzahlte Krankenbezüge oder sonstige 
überzahlte Bezüge gelten als Vorschüsse auf die zuste
henden Bezüge im Sinne des Satzes dieses Unterab
satzes. Die Ansprüche des Angestellten gehen insoweit 
auf den Arbeitgeber über; § 53 SGB I bleibt unberührt. 
Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils 
des überzahlten Betrages, der nicht durch die für den 
Zeitraum der überzahlung zustehenden Bezüge im Sin
ne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes ausgeglichen 
worden ist, absehen, es sei denn, der Angestellte hat 
dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheides 
schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

(7) Der Krankengeldzuschuß wird in Höhe des Unter
schiedsbetrages zwischen dem Nettokrankengeld bzw. den 
entsprechenden Nettoleistungen eines Sozialversiche
rungsträgers und der Nettourlaubsvergütung gezahlt. Net
tokrankengeld ist das Krankengeld der gesetzliChen Kran
kenversicherung bzw. die entsprechende Barleistung eines 
anderen Sozialleistungsträgers, vermindert um die von der 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. dem anderen So
zialleistungsträger einbehaltenen Beitragsanteile des Kran
kengeldempfängers zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslo
sen- und Pflegeversicherung. Nettourlaubsvergütung ist 
die um die gesetzlichen Abzüge verminderte Urlaubsvergü
tung (§ 47 Abs. 2). 

(8) Der wegen überschreitens der Jahresarbeitsentgelt
grenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) nicht krankenversiche
rungspflichtige Angestellte, der in einer gesetzlichen Kran
kenversicherung freiwillig versichert ist, hat Anspruch auf 
einen Krankengeldzuschuß in Höhe des Unterschiedsbe
trages zwischen dem höchsten Nettokrankengeld der in der 
gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten und der 
Nettourlaubsvergütung. Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entspre
chend. 

(9) Der Angestellte kann die Anwendung des § 37 beantra
gen. Der Antrag kann nicht widerrufen werden. 
(10) Für wegen überschreitens der Jahresarbeitsentgelt
grenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) nicht krankenversiche
rungspflichtige Angestellte, die bis 31. Dezember 1998 
auch nicht in einer gesetzliChen Krankenversicherung frei
willig versichert sind, gilt anstelle der Absätze 1 bis 9 § 71 in 
der am 31. Dezember 1998 gültigen Fassung weiter. Dies 
gilt entsprechend für Angestellte, die am 31. Dezember 
1998 von der Krankenversicherungspflicht befreit sind.' • 

§2 
Änderung des BAT -KF 

Aus der Änderung nach § 1 ergibt sich folgende Änderung des 
Bundes-Angestelltentarifvertrages in kirchlicher Fassung 
(BAT-KF): 

1. In § 23 b Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 Buchst. d BAT -KF wird die An
gabe .. § 71 Absatz 2 Unterabsatz 3" durch die Angabe ,,§ 71 
Absatz 4 Unterabsatz 3" ersetzt. 

2. In § 36 Absatz 1 Unterabs. 2 wird jeweils die Angabe ,,§ 71 
Absatz 3 Unterabsatz 1" durch die Angabe ,,§ 71 Absatz 2" 
ersetzt. 

§ 71 erhält folgende Fassung: 
,,§ 71 

Obergangsregelung für die Zahlung von 
Krankenbezügen 

Für die Angestellten, die am 30. Juni i 994 in einem Arbeits
verhältnis gestanden haben, das am 1 . Juli 1994 zu demsel-
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ben Arbeitgeber fortbestanden hat, gilt anstelle des § 37 für 
die Dauer dieses Arbeitsverhältnisses folgendes: 
(1) Wird der Angestellte durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne daß ihn 
ein Verschulden trifft, erhält er Krankenbezüge nach Maß
gabe der Absätze 2 bis 8 und 10. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unter
absatzes 1 gilt auch die Arbeitsverhinderung infolge einer 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita
tion, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken
oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungs
träger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizini
schen Vorsorge oder Rehabilitation stationär durchgeführt 
wird. Bei Angestellten, die nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversi
cherung versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes 
entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist 
und stationär in einer Einrichtung der medizinischen Vor
sorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Ein
richtung durchgeführt wird. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unter
absatzes 1 gilt ferner eine Arbeitsverhinderung, die infolge 
einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht 
rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwan
gerschaft eintritt. 
(2) Der Angestellte erhält bis zur Dauer von sechs Wochen 
Krankenbezüge in Höhe der Urlaubsvergütung, die ihm zu
stehen würde, wenn er Erholungsurlaub hätte. 
Wird der Angestellte infolge derselben Krankheit (Absatz 1) 
erneut arbeitsunfähig, hat er wegen der erneuten Arbeits
unfähigkeit Anspruch auf Krankenbezüge nach Unterab
satz 1 tür einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, 
wenn 
a) er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 

sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeits
unfähig war oder 

b) seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge dersel
ben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen 
ist. 

Der Anspruch auf die Krankenbezüge nach den Unterab
sätzen 1 und 2 wird nicht dadurch berührt, daß der Arbeitge
ber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit 
kündigt. Das gleiche gilt, wenn der Angestellte das Arbeits
verhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden 
Grund kündigt, der den Angestellten zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
berechtigt. 
Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in den Unterab
sätzen 1 und 2 genannten Frist von sechs Wochen nach 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer Kün
digung bedarf, oder infolge einer Kündigung aus anderen 
als den in Unterabsatz 3 bezeichneten Gründen, endet der 
Anspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 
(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeitrau
mes erhält der Angestellte für den Zeitraum, für den ihm 
Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen aus der 
gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung oder nach 
dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden, als Kran
kenbezüge einen Krankengeldzuschuß. Dies gilt nicht, 
a) wenn der Angestellte Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

(§ 44 SGB VI) oder wegen Alters aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhält, 

b) in den Fällen des Absatzes 1 Unterabsatz 3, 

c) für den Zeitraum, für den die Angestellte Anspruch auf 
Mutterschaftsgeld nach § 200 RVO oder nach § 13 Ab
satz 2 MuSchG hat. 

(4) Der Krankengeldzuschuß wird nach einer Dienstzeit 
(§ 20) von mindestens 
zwei Jahren bis zum Ende der 9. Woche, 
drei Jahren bis zum Ende der 12. Woche, 
fünf Jahren bis zum Ende der 15. Woche, 
acht Jahren bis zum Ende der 18. Woche, 
zehn Jahren bis zum Ende der 26. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 
Vollendet der Angestellte während der Arbeitsunfähigkeit 
die zu einer längeren Bezugsdauer berechtigende Dienst
zeit, wird der Krankengeldzuschuß so gezahlt, wie wenn der 
Angestellte die längere Dienstzeit bereits bei Beginn der Ar
beitsunfähigkeit vollendet hätte. 
In den Fällen des Absatzes 1 Unterabsatz 2 wird die Zeit der 
Maßnahme bis zu höchstens zwei Wochen nicht auf die Fri
sten nach Unterabsatz 1 angerechnet. 
Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine 
bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit verur
sacht ist, wird der Krankengeldzuschuß ohne Rücksicht auf 
die Dienstzeit bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt, wenn der zuständige Unfall
versicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufs
krankheit anerkennt. 
(5) Hat der Angestellte nicht mindestens vier Wochen wie
der gearbeitet und wird er auf Grund derselben Ursache er
neut arbeitsunfähig, werden die Krankenbezüge insgesamt 
nur für die nach Absatz 4 maßgebende Zeit gezahlt. Auf die 
vier Wochen nach Satz 1 wird ein Erholungsurlaub (ein
schließlich eines entsprechenden Zusatzurlaubs) ange
rechnet, den der Angestellte nach Arbeitsaufnahme ange
treten hat, weil dies im Urlaubsplan vorgesehen war oder 
der Arbeitgeber dies verlangt hatte. 
Hat der Angestellte in einem Fall des Absatzes 4 Unterab
satz 4 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wochen 
wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf von sechs Mo
naten auf Grund desselben Arbeitsunfalls oder derselben 
Berufskrankheit erneut arbeitsunfähig, wird der Ablauf der 
Bezugsfrist, wenn dies für den Angestellten günstiger ist, 
um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinausgeschoben. 

(6) Krankengeldzuschuß wird nicht gezahlt 
a) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, 
b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an der Angestellte 

Bezüge auf Grund eigener Versicherung aus der ge
setzlichen Rentenversicherung (einschließlich eines 
rentenersetzenden übergangsgeldes im Sinne des 
§ 116 Absatz 1 Satz 2 SGB VI), aus einer zusätzlichen 
Alters- oder Hinterbliebenenversorgung oder aus einer 
sonstigen Versorgungseinrichtung erhält, zu der der Ar
beitgeber oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen Ta
rifvertrag, den BAT-O oder einen Tarifvertrag oder eine 
kirchliche Arbeitsrechtsregelung wesentlich gleichen In
halts angewendet hat, die Mittel ganz oder teilweise bei
gesteuert hat. überzahlte Krankenbezüge oder sonstige 
überzahlte Bezüge gelten als Vorschüsse auf die zuste
henden Bezüge im Sinne des Satzes dieses Unterab
satzes. Die Ansprüche des Angestellten gehen insoweit 
auf den Arbeitgeber über; § 53 SGB I bleibt unberührt. 
Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils 
des überzahlten Betrages, der nicht durch die für den 
Zeitraum der überzahlung zustehenden Bezüge im Sin
ne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes ausgeglichen 
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worden ist, absehen,es sei denn, der Angestellte hat 
dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheides 
schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

(7) Der -Krankengeldzuschuß wird in Höhe des Unter
schiedsbetrages zwischen dem Nettokrankengeld bzw. den 
entsprechenden Nettoleistungen eines Sozialversiche
rungsträgers und der Nettourlaubsvergütung gezahlt. Net
tokrankengeld ist das Krankengeld der gesetzlichen Kran
kenversicherung bzw. die entsprechende Barleistung eines 
anderen Sozialleistungsträgers, vermindert um die von der 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. dem anderen So
zialleistungsträger einbehaltenen Beitragsanteile des Kran
kengeidempfängers zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslo
sen- und Pflegeversicherung. Nettourlaubsvergütung ist 
die um die gesetzlichen Abzüge verminderte Urlaubsvergü
tung (§ 47 Abs. 2). 
(8) Der wegen überschreitens der Jahresarbeitsentgelt
grenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) nicht krankenversiche
rungspflichtige Angestellte, der in einer gesetzlichen Kran
kenversicherung freiwillig versichert ist, hat Anspruch auf 
einen Krankengeldzuschuß in· Höhe des Unterschiedsbe
trages zwischen dem höchsten Nettokrankengeld der in der 
gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten und der 
Nettourlaubsvergütung. Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entspre
chend. 
(9) Der Angestellte kann die Anwendung des § 37,beantra
gen. Der Antrag kann nicht widerrufen werden. 
(10) Für wegen überschreitens der Jahresarbeitsentgelt
grenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) nicht krankenversiche
rungspflichtige Angestellte, die bis 31. Dezember 1998 
auch nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung frei
willig versichert sind, gilt anstelle der Absätze 1 bis 9 § 71 in 
der am 31. Dezember 1998 gültigen Fassung weiter. Dies 
gilt entsprechend für Angestellte, die am 31. Dezember 
1998 von der Krankenversicherungspflicht befreit sind.· 

§3 
Obergangsbestimmung 

Ist die Arbeitsunfähigkeit eines Angestellten, der von § 71 Abs. 
1 bis 9 BAT-KF in der Fassung von § 2 Nr. 3 dieser Arbeits
rechtsregelung erfaßt wird, vor dem 1. Januar 1999 eingetre
ten, erhält er für die Dauer dieser Arbeitsunfähigkeit Kranken
bezüge nach § 71 BAT -KF in der am 31. Dezember 1998 gülti
gen Fassung. 

§4 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1 . Januar 1999 in Kraft. 

Mülheim an der Ruhr, den 29. Oktober 1998 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez. Drees 

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kom
mission hat außerdem folgenden Beschluß mit der Bitte um 
Veröffentlichung gefaßt: 

"Die ARK-RWL ist damit einverstanden, daß in entsprechen
der Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 1 der Nordrhein-West
fäUschen Erholungsurlaubsverordnung abweichend von § 47 
Abs. 7 Unterabs. 2 BAT -KF und § 53 Abs. 1 Unterabs. 2 
MTArb-KF der Erholungsurlaub bis zum Ablauf von neun 
Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres in Anspruch ge-

nommen werden kann mit der Maßgabe, daß ein nach dieser 
Vorschrift bis 30. September des folgenden Urlaubsjahres 
nicht in Anspruch genommener Urlaub ohne die Möglichkeit 
einer Abgeltung verfällt.· 

Wir geben diesen Beschluß bekannt und haben keine Beden
ken, entsprechend zu verfahren. 

Das Landeskirchenamt 

Änderung 
der Beihilfevorschriften 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
Vom 7. Dezember 1998 

Nr. 32344 Az. 14-12-2-2 Düsseldorf, 7. Dezember 1998 

Auf Grund von Artikel 6 Abs. 1 der Notverordnung der Evange
lischen Kirche im Rheinland vom 19. Juni 1975 über die Ge
währung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod (KABI. S. 
193) - zuletzt geändert durch die Notverordnung vom 26. Sep
tember 1997 (KABI. S. 289) - werden die Beihilfevorschriften 
für die Evangelische Kirche im Rheinland vom 19. Juni 1975 
(KABI. S. 193) - zuletzt geändert durch das Landeskirchenamt 
vom 26. September 1997 (KABI. S. 290) -wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 erhält der erste Halbsatz folgende Fas
sung: 
Beihilfen zu den Aufwendungen nach Absatz 1 werden nur 
für nicht selbst beihilfeberechtigte, im Familienzuschlag 
nach der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung 
oder nach dem Bundesbesoldungsgesetz, im Ortszu
schlag nach dem BAT-KF bzw. im Sozialzuschlag nach 
MT Arb-KF berücksichtigte oder berücksichtigungsfähige 
Kinder des Beihilfeberechtigten gewährt; 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nummer 2 Buchstabe a werden hinter dem Wort 
"Untersuchungen" die Worte "sowie nach Vollen
dung des zehnten Lebensjahres für eine Untersu
chung" eingefügt. 

bb) In Nummer 3 werden die Worte "bis zur Vollen
dung des einundzwanzigsten Lebensjahres" ge
strichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aal Satz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

1. für Personen, die freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenkasse versichert sind und denen dem 
Grunde nach kein Beitragszuschuß nach § 257 
SGB V zusteht, sofern nicht nach § 224 SGB V 
dem Grunde nach Beitragsfreiheit besteht, 

bb) Satz 3 erster Halbsatz erhält folgende Fassung: 
Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 gelten entsprechend 
für Personen, die bei einem privaten Krankenver
sicherungsuntemehmen versichert sind, sofern 
ihnen zu dieser Versicherung dem Grunde nach 
ein Zuschuß nach § 257 SGB V oder § 61 SGB XI 
zusteht oder der Beitrag auf Grund des § 207 a 
SGB 111 übernommen werden kann; 

c) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort "Unkosten" durch das 
Wort "Kosten" ersetzt. 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 
b) Absatz 1 Nummer 9 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

Die Heilbehandlung muß von einem Beschäftigungs
und Arbeitstherapeuten, Diplom-Psychologen (aus
schließlich im Rahmen der Anlage 3), Ergotherapeu
ten, Krankengymnasten, Logopäden, Masseur, Mas
seur und medizinischen Bademeister oder Physiothe
rapeuten durchgeführt werden. 

c) Absatz 1 Nummer 10 wird wie folgt geändert: 
aal Satz 7 erhält folgende Fassung: 

Kosten für ein Brillengestell sind nicht beihilfefä
hig; Kosten für eine Ersatzbeschaffung von Seh
hilfen sind bei gleichbleibender Sehschärfe erst 
drei Jahre nach der vorherigen Beschaffung beihiI· 
fefähig. 

bb) In Satz 9 werden hinter dem Wort "werden" die 
Worte "oder die einen Gegenstand der allgemei
nen Lebenshaltung ersetzen" eingefügt. 

d) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
(2) Aufwendungen für Zahnersatz (Abschnitt F des Ge
bührenverzeichnisses der Gebührenordnung der 
Zahnärzte), Inlays und Zahnkronen (Nummern 214 bis 
217, 220 bis 224 des Gebührenverzeichnisses der Ge
bührenordnung für Zahnärzte), funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische Leistungen (Abschnitt J 
des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung 
für Zahnärzte) sowie implantologische Leistungen (Ab
schnitt K des Gebührenverzeichnisses der Gebüh
renordnung für Zahnärzte) sind für Beamte auf Wider
ruf im Vorbereitungsdienst sowie für Vikare und ihre 
berücksichtigungsfähigen Angehörigen nicht beihilfe
fähig. Dies gilt nicht für Leistungen nach Satz 1, die auf 
einem Unfall beruhen, der während der Zeit des Vorbe
reitungsdienstes oder des Vikariats eingetreten ist. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und 

3 sowie Absatz 6 werden jeweils die Worte ,,§ 4" durch 
die Worte ,,§ 4 Abs. 1« ersetzt. 

b) Absatz 7 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
Einkommen sind die monatlichen Dienst- oder Versor
gungsbezüge (ohne die kinderbezogenen Anteile im 
Familienzuschlag und variable Bezügebestandteile), 
das Erwerbseinkommen sowie Renten aus der gesetz
lichen Rentenversicherung und aus einer Alters- oder 
Hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in einem 
Sanatorium sowie die Auslagen für Kurtaxe und die Ko
sten des ärztlichen Schlußberichtes sind neben den 
Aufwendungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1, 7, 9 und 11 für 
höchstens drei Wochen beihilfefähig, es sei denn, eine 
Verlängerung ist aus gesundheitlichen Gründen drin
gend erforderlich; Voraussetzung ist, daß die Festset
zungssteIle auf Grund des Gutachtens des zuständi
gen Amtsarztes vorher anerkannt hat, daß die Sanato
riumsbehandlung dringend notwendig ist und nicht 
durch eine statio!)äre Behandlung in einer anderen 
Krankenanstalt oder durch eine Heilkur nach § 7 mit 
gleicher Erfolgsaussicht ersetzbar ist. Eine Anerken
nung der Beihilfefähigkeit ist nicht zulässig, wenn im 
laufenden oder in den drei vorangegangenen Kalen-

derjahren bereits eine als beihilfefähig anerkannte Sa
natoriumsbehandlung oder Heilkur durchgeführt wor
den ist. Von der Einhaltung der Frist darf nur abgese
henwerden 
1. nach einer schweren, einen Krankenhausaufenthalt 

erforderlichen Erkrankung, 
2. wenn nach dem Gutachten des zuständigen Amts

arztes aus zwingenden medizinischen Gründen 
(z. B. in schweren Fällen von Morbus Bechterew) ei
ne Sanatoriumsbehandlung in einem kürzeren Zeit
abstand notwendig ist. 

Die Anerkennung gilt nur, wenn mit der Behandlung in
nerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntgabe des 
Bescheides begonnen wird. Ist die Beihilfefähigkeit ei
nes Sanatoriumsaufenthaltes nicht anerkannt worden, 
sind nur die Aufwendungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 , 7 und 
9 beihilfefähig; entsprechendes gilt in den Fällen des 
Satzes 4. 

b) In Absatz 2 Buchstabe a Nummer 3 wird der Klammer
zusatz ,,(§ 47 der Dritten Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesund
heitswesens vom 30. März 1935 - RGS. NW. S. 7-)" 
gestrichen. 

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind bis zur 
Höhe des niedrigsten Satzes des Sanatoriums, höch
stens jedoch 
a) in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a bis zu 

zweihundert Deutsche Mark, sofern es sich nicht 
um eine Anschlußheilbehandlung handelt, und 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b bis zu 
einhundert Deutsche Mark täglich beihilfefähig. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "dreißig" durch das 
Wort "dreiundzwanzig" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aal In Nummer 2 Satz 1 wird das Wort "beiden" durch 

das Wort "drei" ersetzt. 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 

Die Anerkennung gilt nur, wenn die Heilkur inner
halb von sechs Monaten nach der Bekanntgabe 
des Bescheides angetreten worden ist. 

c) In Absatz 3 Satz 1 und 4 werden jeweils die Worte .. § 4" 
durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

(2) Aufwendungen für kieferorthopädische Leistungen 
sind beihilfefähig, wenn die behandelte Person bei Be
handlungsbeginn das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat; die Altersbegrenzung gilt nicht bei 
schweren Kieferanomalien, die eine kombinierte kie
ferchirurgische und kieferorthopädische Behandlung 
erfordern. 

8. In § 8 a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 werden jeweils die Worte 
,,§ 4" durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 

9. In § 9 Abs. 1 Satz 1 Nm. 3, 4, 5, 6 und 8 werden jeweils die 
Worte ,,§ 4" durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 

10. In § 10 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte .. § 4" durch die 
Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 

11. In § 11 Abs. 3 Satz 1, 3 und 4 werden jeweils die Worte 
,,§ 4" durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 
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12. § 12 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 3 wird das Wort "Ortszuschlag" durch die 
Worte "Familienzuschlag, Ortszuschlag oder So
zialzuschlag" ersetzt. 

bb) In Satz 5 werden hinter dem Wort "ihnen" die Wor
te "dem Grunde nach" eingefügt. 

b) In Absatz 1 b werden hinter dem Wort "ihnen" die Wor
te "dem Grunde nach" eingefügt. 

c) In Absatz 2 sind die Worte ,,§ 4" durch die Worte ,,§ 4 
Abs. 1" zu ersetzen. 

13. In § 13 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
Arztrechnungen und Zahnarztrechnungen sollen die 
Diagnose sowie Stempel und Unterschrift des Ausstellers 
enthalten. 

14. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
1. Im Klammerzitat werden die Worte ,,§ 4" durch die Wor

te ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 
2. Vor den Worten· "Autohomologe Immuntherapie (z. B. 

ACTI-Cell)" werden die Worte "Anwendung tonmodu
lierter Verfahren, Audio-Psycho-Phonologische The
rapie (z. B. nach Tomatis, Hörtraining nach Dr. Volf, 
Audiovokale Integration und Therapie)" eingefügt. 

3. Bei Autohomologe Immuntherapie erhält das Klam
merzitat folgende Fassung: 

"z. B. ACTI-cell-Therapie". 

15. In der Anlage 2 werden im Klammerzitat die Worte .. § 4" 
durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 

16. Die Anlage 3 wird wie folgt geändert: 
1. Im Klammerzitat werden die Worte ,,§ 4" durch die Wor

te ,,§ 4 Abs. 1" ersetzt. 
2. Unter Nummer 5 wird Satz 4 gestrichen. 
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(1) Artikel I tritt am 1. April 1999 in Kraft. Er gilt für Aufwendun
gen, die nach dem 31. März 1999 entstanden sind. 

(2) Bei zahnärztlichen Behandlungen nach Artikel I Nummer 3 
Buchstabe d, mit denen vor dem 1. April 1999 begonnen wur
de, sind die Aufwendungen nach den bisherigen Vorschriften 
beihilfefähig. 

Artikel I Nummer 5 Buchstabe a und c sowie Nummer 6 sind 
nicht auf Sanatoriumsbehandlungen und Heilkuren anzuwen
den, die vor dem 1. April 1999 als beihilfefähig anerkannt wur
den. 

Das Landeskirchenamt 

Änderung der Durchführungsverordnung 
zu den Beihilfevorschriften 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Nr. 32345 Az. 14-12-2-2 Düsseldorf, 7. Dezember 1998 

Auf Grund von Artikel 6 Abs. 1 der Notverordnung der Evange
lischen Kirche im Rheinland vom 19. Juni 1975 über die Ge
währung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod (KABt. S. 
193) - zuletzt geändert durch die Notverordnung vom 26. Sep
tember 1997 (KABt. S. 289) - wird die Durchführungsverord
nung zu den Beihilfevorschriften vom 19. Juni 1975 (KABt. S. 

203) - zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. August 
1998 (KABI. S. 257) - wie folgt geändert: 

1. Nummer 3.3a erhält folgende Fassung: 
3.3a In den Fällen der Freistellung unter Verlust der Be

soldung, der Beurlaubung ohne Dienstbezüge und 
für die Dauer des Erziehungsurlaubs ist eine Beihilfe 
für Aufwendungen, die in diese Zeiträume fallen, 
auch dann zu gewähren, wenn der Gesamtbetrag 
der Einkünfte des Ehegatten im Kalenderjahr vor der 
AntragsteIlung 35.000 DM überschritten hat und/ 
oder im laufenden Kalenderjahr überschreiten wird. 
Dies gilt bei Ehegatten, die vor dem Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 einen Beihilfean
spruch gegen einen anderen Dienstherrn hatten, nur 
dann, wenn der andere Dienstherr bei den Mitarbei
tern der Evangelischen Kirche im Rheinland (§ 1 
Abs.1 Buchstabe abis e) die auf Grund der Rege
lung des § 85 a Absatz 4 Satz 2 oder des § 86 Absatz 
2 Satz 3 LBG berücksichtigungsfähige Personen 
werden, entsprechend verfährt. 

2. In Nummer 3.6 werden die Worte ,,§ 40 Absatz 6 BBesG" 
durch die Worte ,,§ 40 Absatz 5 BBesG" ersetzt. 

3. In Nummer 4.2 Satz 1 , 3 und 4 werden jeweils die Worte 
,,§ 4 Nr." durch die Worte ,,§ 4 Abs. 1 Nr." ersetzt. 

4. Nummer 6.2 erhält folgende Fassung: 
6.2 Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversi

cherung und ihre berücksichtigungsfähigen Angehö
rigen sind ausschließlich auf die ihnen aus der gesetz
lichen Krankenversicherung oder Unfallversicherung 
dem Grunde nach zustehenden Sach- oder Dienstlei
stungen angewiesen. Aufwendungen, die dadurch 
entstehen, daß sie diese Leistungen nicht in Anspruch 
nehmen oder sich anstelle einer möglichen Sach
oder Dienstleistung eine Barleistung gewähren las
sen, sind nicht beihilfefähig. Besteht ein Anspruch auf 
Gewährung eines Zuschusses gegen die Kranken
versicherung oder die Unfallversicherung, sind die 
Aufwendungen mit Ausnahme der Mehrkosten für 
Zahnfüllungen, implantologische Leistungen ein
schließlich der Suprakonstruktion sowie funktions
analytische und funktionstherapeutische Maßnah
men (§ 28 Absatz 2 SGB V) beihilfefähig. Die beihilfe
fähigen Aufwendungen werden um den dem Grunde 
nach zustehenden Zuschuß gekürzt. Die Aufwendun
gen für eine Reparatur des Brillengestells sind nicht 
beihilfefähig. Aufwendungen für Leistungen, die nicht 
in den Sätzen 1 bis 3 aufgeführt sind und für die das 
SGB V oder die Satzung der Krankenkasse keine Lei
stungen vorsieht, können mit Ausnahme der Aufwen
dungen für ein Brillengestell und eine kieferorthopäd
isehe Behandlung im Rahmen der Beihilfevorschriften 
zu 50 v.H. als beihilfefähig anerkannt werden. 

5. Nummer 6.3 erhält folgende Fassung: 
6.3 Nummer 6.2 gilt entsprechend für freiwillig in der ge

setzlichen Krankenversicherung versicherte Mitarbei
ter, denen nach § 257 SGB V ein Zuschuß zu ihrem 
Krankenversicherungsbeitrag dem Grunde nach zu
steht oder die nach § 224 SGB V beitragsfrei ver
sichert sind. Für Mitarbeiter, die in einer privaten 
Krankenversicherung versichert sind und denen nach 
§ 257 SGB V ein Zuschuß zu ihrem Krankenversiche
rungsbeitrag dem Grunde nach zusteht oder deren 
Beitrag nach § 207 a SGB 111 übernommen wird, sind 
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die Aufwendungen insoweit beihilfefähig, als sie über 
die dem Grunde nach zustehenden Leistungen der 
privaten Krankenversicherung hinausgehen. über
steigt die Hälfte des Beitrages zu einer privaten Kran
kenversicherung den Beitragszuschuß nach § 257 
SGB V, so gelten die Leistungen der privaten Kran
kenversicherung nur im Verhältnis des Beitragszu
schusses zur Hälfte des Krankenversicherungsbei
trages als dem Grunde nach zustehenden Leistung im 
Sinne des Satzes 2. Maßgebend sind die Beiträge und 
der Beitragszuschuß im Zeitpunkt der AntragsteIlung. 

6. In Nummer 6.6 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
§ 3 Absatz 3 vorletzter Satz BhV bleibt unberührt. 

7. In den Nummern 8, 8.3 Satz 1, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 9.2 Satz 1 
und 9.4 werden jeweils die Worte .. § 4 Nr." durch die Worte 
,,§ 4 Abs. 1 Nr." ersetzt. 

8. Nummer 9.7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
Die in § 4 Abs. 1 Nr. 9 Satz 3 BhV genannten Behandler 
sind grundsätzlich Angehörige von Heilhilfsberufen, bei 
denen eine staatliche Regelung der Berufsausbildung 
oder des Berufsbildes besteht. 

9. In Nummer 10 werden die Worte .. § 4 Nr." durch die Worte 
.. § 4 Abs. 1 Nr." ersetzt. 

10. Nummer 10.3 Satz 1 wird gestrichen. 

11. In den Nummern 10.5 Satz 1,10 a, 11 d.1 und 11 d.2 wer
den die Worte ,,§ 4 Nr." durch die Worte .. § 4 Abs. 1 Nr. 1" 
ersetzt. 

12. Nummer 11 e.5 erhält folgende Fassung: 
11 e.5 Als Erwerbseinkommen i. S. der Sätze 3 und 5 sind 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus 
selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus 
Land- und Forstwirtschaft sowie Lohnersatzlei
stungen zugrunde zu legen; Einkommen aus ge
ringfügigen Tätigkeiten (§ 8 SGB IV) blieben außer 
Ansatz. Dabei ist bei einem monatlich schwanken
den Einkommen ein Durchschnitt der letzten zwölf 
Monate für die Ermittlung des Eigenanteils heran
zuziehen. Einkommen der Kinder bleiben unbe
rücksichtigt. 

13. Nummer 12.2 erhält folgende Fassung: 
12.2 Bei einer Anschlußheilbehandlung handelt es sich 

um eine Maßnahme der medizinischen Rehabilita
tion, in deren Rahmen die während einer stationären 
Krankenhausbehandlung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 BhV) be
gonnenen Leistungen fortgesetzt werden, um einen 
langfristigen Erfolg zu erreichen. In diesen Fällen 
kann eine Sanatoriumsbehandlung anerkannt wer
den, wenn der Krankenhausarzt deren Notwendig
keit bescheinigt und die Sanatoriumsbehandlung 
spätestens einen Monat nach Beendigung der sta
tionären Krankenhausbehandlung beginnt. 

14. In Nummer 18.1 wird das Wort "gesunden" gestrichen. 

15. In Nummer 19.5 Satz 2 werden die Worte,,§ 4 Nr." durch 
die Worte ,,§ 4 Abs. 1 Nr." ersetzt. 

16. Hinter Nummer 20 b wird folgende Nummer 20 c einge
fügt: 
20 c Zu § 12 Absatz 1 
20 c.1 Die Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 

Absatz 1 a Satz 2 BhV bezieht sich auf alle Auf
wendungen, die in dem Zeitraum entstanden sind, 
in dem der Familienzuschlag für zwei oder mehr 
Kinder zusteht bzw. zustünde. 

20 c.2 In den Fällen des § 12 Absatz 1 a Satz 2 zweiter 
Halbsatz BhV ist durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung derjenige zu bestimmen, der den erhöh
ten Bemessungssatz erhalten soll; in der Erklä
rung ist anzugeben, welche Festsetzungsstelle für 
den weiteren Berechtigten zuständig ist. Die Fest
setzungsstelle, bei der der erhöhte Bemessungs
satz beantragt wird, übersendet eine Kopie der Er
klärung der Festsetzungsstelle. 

20 c.3 § 12 Absatz 1 a Satz 2 zweiter Halbsatz BhV ist 
auch anzuwenden, wenn ein Beihilfeberechtigter 
Anspruch auf Beihilfen nach personenbezogenen 
Bemessungssätzen auf Grund von Vorschriften ei
nes anderen Dienstherrn hat. 

17. Nummer 23 wird wie folgt geändert: 
1. Nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 

Sofern Beihilfen mittels eines automatisierten Verfah
rens festgesetzt werden, können dem Verfahren ange
paßte Formulare verwendet werden. 

2. Der bisherige Satz 8 wird gestrichen. 
3. Der bisherige Satz 10 wird Satz 9 und erhält folgende 

Fassung: 
Auf die Vorlage der Originalbelege kann verzichtet wer
den, wenn 
- von der Krankenversicherung bestätigte Kopien vor

gelegt werden oder 
- die Festsetzungsstelle mittels eines automatisierten 

Verfahrens arbeitet. 

18. Nummer 23 a erhält folgende Fassung: 
23 a Zu § 13 Absatz 3 
23 a.1 Bei zahnärztlicher Behandlung ist die Angabe der 

Diagnose nur erforderlich bei implantologischen, 
funktionsanalytischen und funktionstherapeuti
sehen Leistungen. 

23 a.2 Stempel und Unterschrift des Ausstellers sind 
dann nicht erforderlich, wenn der Beleg eindeutig 
dem Rechnungsaussteller zugeordnet werden 
kann (z. B. bei Rechnungslegung durch privatärzt
liche VerrechnungssteIlen oder bei Verwendung 
von vorgedruckten Kopfbögen). 

23 a.3 Nicht verjährte Arztrechnungen sind beihilfefähig. 

19. Nach Nummer 23 a wird folgende Nummer 23 beingefügt: 
23 b Zu § 13 Absatz 4 
Die Antragsgrenze von 200 DM gilt nicht, wenn der Beihil
feberechtigte aus dem beihilfeberechtigten Personenkreis 
ausgeschieden ist oder den Dienstherm gewechselt hat. 

20. Die bisherige Nummer 23 b wird 23 c. 
In den Unternummem wird der Buchstabe b durch den 
Buchstaben cersetzt. 

11. 

Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

1. Die Eintragung Bayersoien erhält folgende Fassung: 
Bayersoien 82435 Bad Bayersoien Heilbad 

2. Hinter der Eintragung Garrnisch-Partenkirchen wird folgen
de Eintragung eingefügt: 
Gehringswalde 09429 Gehringswalde Gemeindeteil Warmbad 

Ort mit Heilquellen
betrieb 

3. Die Eintragung Wiesenbad wird gestrichen. 

4. Die Eintragung Wolkenstein wird gestrichen. 
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111. 

Die Anlage 11 wird durch die beigefügte Anlage 11 ersetzt 
(siehe Seite 11 und 12). 

IV. 

Nummem 4 und 5 treten am 1. April 1999 in Kraft. Sie gelten für 
Aufwendungen, die nach dem 31. März 1999 entstanden sind. 
Für Bedienstete nach Nummer 5, die am 31. März 1999 in einer 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, ist Nummer 
5 in der ab 1. April 1999 geltenden Fassung erst auf Aufwen
dungen anzuwenden, die nach dem 30. September 1999 ent
stehen. 
Für Bedienstete nach Nummer 5, die am 31. März 1999 in einer 
privaten Krankenversicherung versichert sind und keinen Zu
schuß nach § 257 SGB Verhalten, erfolgt keine Anrechnung 
der dem Grunde nach zustehenden Leistungen der Kranken
versicherung. 

Das Landeskirchenamt 

Wohnungsfürsorgedarlehen 
- Bundesbankdiskontsatz -

Nr. 17343 Az. 14-12-2-7 Düsseldorf, 1. Dezember 1998 

Bei den bis zum 30. September 1998 bewilligten Wohnungs
fürsorgedarlehen an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Evange
lischen Kirche im Rheinland findet sich in den Verträgen der 
Begriff "Bundesbankdiskontsatz" . 

Wir bitten in diesen Fällen aus dem Gesetz zur Einführung des 
EURO vom 9. Juni 1998 (BGB!. I S. 1242) Artikel 1 (Diskont
satz-überleitungs-Gesetz) § 1 zu beachten. 

Das Landeskirchenamt 

Satzung 
der Evangelischen Kirchengemeinde Aachen 

Vom 3. November 1998 

Auf Grund von § 3 Abs. 1 des Kirchengesetzes über Gesamt
kirchengemeinden (Gesamtkirchengemeindegesetz) vom 16. 
Januar 1987 (KABI. S. 36) beschließt das Gesamtpresbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde Aachen folgende Sat
zung: . 

Allgemeines 

§1 

(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Aachen ist eine Ge
samtkirchengemeinde nach dem Gesamtkirchengemeinde
gesetz. Sie ist Körperschaft des öffentlichen Rechts und führt 
ein Gemeindesiegel. 

(2) Die Evangelische Kirchengemeinde Aachen ist durch 
Urkunde über die Errichtung der Gesamtkirchengemeinde 
Aachen vom 17. November 1987 errichtet worden. 

§2 

Die Evangelische Kirchengemeinde Aachen gliedert sich in 
vier Gemeindebereiche. Von diesen umfaßt 
1. der Gemeindebereich "Aachen Mitte" die Pfarrbezirke An

nakirche (04), Dreifaltigkeitskirche (06) und Martin-Luther
Haus (10); 

2. der Gemeindebereich "Aachen Süd" die Pfarrbezirke Im
manuelkirche (05), Auferstehungskirche (07) und Emmaus
kirche (08); 

3. der Gemeindebereich "Aachen West" die Pfarrbezirke Diet
rich-Bonhoeffer-Haus (02), Arche (03) und Paul-Gerhardt
Kirche / Gemeindehaus An der Rast (15); 

4. der Gemeindebereich "Aachen Nord" die Pfarrbezirke Frie
denskirehe (11) und Christuskirche (12). 

§3 

Die Evangelische Kirchengemeinde Aachen hat folgende 
Organe: 
1, die Bereichspresbyterien, 
2. das Gesamtpresbyterium, 
3. die bevollmächtigten Fachausschüsse. 

Bereichspresbyterien 

§4 

(1) Für jeden Gemeindebereich wird nach § 5 des Gesamtkir
~hengemeindegesetzes ein Bereichspresbyterium gebildet. 

(2) Inhaber und Inhaberinnen von Funktionspfarrstellen der 
Kirchengemeinde gehören dem Bereichspresbyterium des 
Gemeindebereiches, in dem sie wohnen, mit beratender Stim-
me an. 

§5 

(1) Das Bereichspresbyterium hat die Aufgabe, die Angelegen
heiten seines Gemeindebereiches zu beraten und selbständig 
zu entscheiden. Dazu gehören insbesondere 
1. die Wahl der Pfarrer und Pfarrerinnen, Gemeindemissiona

rinnen und Gemeindemissionare des Gemeindebereiches, 
2. die Wahl der Abgeordneten zur Kreissynode, soweit nicht 

nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 das Gesamtpresbyterium zuständig 
ist, 

3. die Regelung der Dienstverhältnisse (einschließlich deren 
Begründung und Auflösung) der Mitarbeiter bzw. Mitarbei
terinnen für den Gemeindebereich im Rahmen der Haus
haltspläne und des Stellenplanes der Kirchengemeinde, 

4. die Durchführung der Gottesdienste im Gemeindebereich, 
5. die Form der Gemeindearbeit, 
6. der Kirchliche Unterricht, 
7. die Diakonie im Gemeindebereich, 
8. die Verfügung über die im Haushaltsplan der Kirchenge

meinde dem Gemeindebereich zur Erfüllung seiner Aufga
ben zugewiesenen Haushaltsmittel und die Erteilung der 
entsprechenden Kassenanordnungen nach den Bestim
mungen der Verwaltungsordnung. 

(2) Das Bereichspresbyterium berät die Pfarrer und Pfarrerin
nen, Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare des 
Gemeindebereichs in Fragen der Seelsorge und unterstützt ih
re Arbeit. 

(3) Das Bereichspresbyterium soll gemeinsam interessierende 
Fragen und Probleme (z. B. Nutzung von Gemeinderäumen, 
Wahrnehmung von Projekten) mit anderen betroffenen Be
reichspresbyterien in gemeinsamen Sitzungen beraten. Es ar
beitet mit den bevollmächtigten Fachausschüssen im Hinblick 

Fortse~ungaufSene13 
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Anlage zum Beihilfeantrag 
des/der (Name, Vorname) 

Unfallbericht 

1 Name der verletzten Person: 

2 ggf. abweichende Anschrift: 
(Straße, Postleitzahl, Wohnort) 

3 Wann ereignete sich der Unfall? 

4 Wo ereignete sich der Unfall? 
(Ort, Straße. Hausnummer usw.) 

5 Name und Anschrift des Unfall-
gegners: 

6 Name und Anschrift der Haftpflicht-
versicherung des Unfallgegners 
- Bei Verkehrsunfällen bitte bei 
Nr. 14d ausfüllen-

7 Bei welcher Tätigkeit ereignete 
sich der Unfall? 

8 Wurde ein polizeiliches Ermittlungs-
protokoll aufgenommen? 

9 Wurde ein Ordnungswidrigkeits-! 
Ermittlungs- oder Strafverfahren 
eingeleitet? 

10 Name und Anschrift von Zeugen 
(ggf. auf besonderem Blatt ergänzen) 

11 Welche Verletzungen sind durch den 
Unfall eingetreten? 

12 Ist die Behandlung 
abgeschlossen? 

vom 

Datum: Uhrzeit: 

0 nein 

0 ja Dienststelle: Tgb.-Nr. 

0 nein 

0 ja gegen: 

bei Behörde/Staatsanwaltschaft Az.: 

0 ja 0 nein 

13 Unfallschilderung (ggf. mit Skizze) - Aus der Schilderung muß sich ein deutliches Bild des Unfallablaufes ergeben 
(gg1. auf besonderem Blatt ergänzen) 

11 

Anlage 11 
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14 Bei Verkehrsunfällen: 

a Fahrer des Fahrzeugs: (Name, 
Anschrift, Alter, Führerscheindaten) 

b Polizeiliches Kennzeichen, 
Fabrikat und Art des Fahrzeugs 

c Fahrzeug des Unfallgegners 
Polizeiliches Kennzeichen, Fabrikat 
und Art des Fahrzeugs, ggf. Halter 

d Haftpflichtversicherung des Halters Vers.-Gesellschaft (Name, Anschrift): 
des Fahrzeugs zu c 

Vers.-Nr. Schaden-Nr. 

Alle Ärzte, die mich bisher behandelt haben und in Zukunft behandeln werden, entbinde ich hiermit der Festsetzungsstelle 
gegenüber von ihrer Schweigepflicht, auch über meinen Tod hinaus. 

Außerdem ermächtige ich andere Versicherungsgesellschaften, Versicherungsträger und Behörden, der Festsetzungsstelle 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Hiermit trete ich die Ansprüche auf Schadenersatz wegen der Kosten, die durch den o. a. Unfall verursacht worden sind, in Höhe 
der zustehenden Beihilfe an die Festsetzungsstelle ab, soweit die Verpflichtung zur Gewährung einer Beihilfe besteht. 

Gleichzeitig erkläre ich, daß ich über diese Anprüche nicht verfügt habe und mich jeder Verfügung darüber enthalten werde. 

Die Festsetzungsstelle ist berechtigt, dem Schädiger, dessen Haftpflichtversicherung oder anderen Dritten die Unterlagen, die 
den Unfall betreffen, zum Nachweis vorzulegen. 

Ort,Datum Unterschrift der verletzten Person 

Ort,Datum ggf. Unterschrift des Beihilfeberechtiglen 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland - Nr. 1 vom 26. Januar 1999 13 

auf die im Gemeindebereich anfallenden Aufgaben aus deren 
Fachbereich zusammen. 

(4) Das Bereiehspresbyterium berät das Gesamtpresbyterium 
in folgenden Angelegenheiten, vor allem soweit der eigene Ge
meindebereich betroffen ist: 
1. bei Änderungen der Satzung, 
2. in Strukturfragen, 
3. bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und des SteIlen

planes, 
4. in Baufragen, 
5. bei Personalentscheidungen hinsichtlich solcher Mitarbei

ter bzw. Mitarbeiterinnen, die über den Gemeindebereich 
hinaus tätig sind. 

(5) Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte einen 
Pfarrer oder eine Pfarrerin oder eine Gemeindemissionarin 
oder einen Gemeindemissionar, je einen Presbyter oder eine 
Presbyterin pro Pfarrbezirk sowie einen in das Bereichspres
byterium gewählten Mitarbeiter oder eine gewählte Mitarbeite
rin zu Mitgliedern des Gesamtpresbyteriums. 

§6 

Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte den Vorsit
zenden oder die Vorsitzende und einen stellvertretenden Vor
sitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende. Es überträgt 
das Kirchmeisteramt nach Maßgabe des Artikels 111 Abs. 1 
der Kirchenordnung. 

Gesamtpresbyterium 

§7 

(1) Das Gesamtpresbyterium leitet die Evangelische Kirchen
gemeinde Aachen unbeschadet der Rechte der Bereichspres
byterien. 

(2) Das Gesamtpresbyterium ist zuständig für Grundsatzent
scheidungen über Planung, Zielsetzung und Durchführung der 
Gemeindearbeit. Es ist insbesondere zuständig für 

1. die Sorge für den Bekenntnisstand und die Ordnung in der 
Kirchengemeinde, 

2. die Festlegung der Grundsätze für die gesamtgemeindli
ehe Kirchenmusik, 

3. die Änderung der Satzung nach Anhörung der Bereichs
presbyterien und der bevollmächtigten Fachausschüsse, 

4. die Bildung und Ergänzung der bevollmächtigten Fach
ausschüsse, 

5. die Wahl der den Funktionspfarrstellen zugeordneten Ab
geordneten zur Kreissynode, 

6. die Wahl der Funktionspfarrer und Funktionspfarrerinnen, 
7. die Regelung der Dienstverhältnisse (einschließlich deren 

Begründung und Auflösung) der Mitarbeiter bzw. Mitarbei
terinnen, deren Dienst über einen Gemeindebereich hin
ausgeht, 

8. die Feststellung des Haushaltsplanes und des Steilenpla
nes, sowie für die Budgetrichtlinien, 

9. die Errichtung, Aufhebung und Freigabe von Mitarbeiter
steIlen der Kirchengemeinde, 

10. die Beantragung der Errichtung, Aufhebung und Freigabe 
von Pfarrstellen bei der Kirchenleitung, 

11. die Feststellung der Jahresrechnung, 
12. die Beschlußfassung über das Vermögen (Kapital- und 

Grundvermögen) der Kirchengemeinde, 
13. die Planung und Durchführung der Bauangelegenheiten, 

14. die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben und das 
Weisungsrecht für die dem Verwaltungsamt übertragenen 
Aufgaben der Kirchengemeinde. 

(3) Dem Gesamtpresbyterium obliegt es, die Arbeit der Be
reichspresbyterien und der bevollmächtigten Fachausschüsse 
zu koordinieren. Es ist verpflichtet, Anträge der Bereichspres
byterien und der bevollmächtigten Fachausschüsse zu behan
deln. Es legt mehrere Gemeindebereiche angehende Proble
me den betroffenen Bereichspresbyterien zur gemeinsamen 
Beratung (§ 5 Abs. 3) vor. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Organen der 
Kirchengemeinde entscheidet das Gesamtpresbyterium. Die 
aufsiehtlichen Befugnisse des Superintendenten bzw. der Su
perintendentin, des Kreissynodalvorstandes und der Kirchen
leitung bleiben unberührt. 

(5) Das Gesamtpresbyterium erläßt nach Anhörung der Be
reichspresbyterien und der bevollmächtigten Fachausschüsse 
eine für alle Organe der Kirchengemeinde verbindliche Ge
schäftsordnung. 

§8 

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an: 
1. die von den Bereichspresbyterien nach § 5 Abs. 5 gewähl

ten Presbyter und Presbyterinnen, 
2. die von den Bereichspresbyterien nach § 5 Abs. 5 gewähl

ten Pfarrer und Pfarrerinnen, Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare, 

3. die von den Bereichspresbyterien nach § 5 Abs. 5 gewähl
ten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, 

4. die Funktionspfarrer bzw. Funktionspfarrerinnen der Kir
chengemeinde, 

5. die von den bevollmächtigten Fachausschüssen nach § 11 
Abs. 2 gewählten Presbyter und Presbyterinnen. 

(2) Bei jeder turnusgemäßen Umbildung der Bereichspresby
terien wird das Gesamtpresbyterium neu gewählt. Dabei blei
ben die nach Absatz 1 Nr. 5 gewählten Mitglieder so lange im 
Amt, bis das Gesamtpresbyterium die bevollmächtigten Fach
ausschüsse neu gebildet hat und diese die Wahl nach § 11 
Abs. 2 durchgeführt haben. 

§9 

(1) Das Gesamtpresbyterium wählt aus seiner Mitte den Vorsit
zenden oder die Vorsitzende und einen ersten und einen zwei
ten stellvertretenden Vorsitzenden bzw. eine erste und eine 
zweite stellvertretende Vorsitzende. Die Amtszeit beträgt zwei 
Jahre; Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Das Gesamtpresbyterium überträgt das Kirchmeisteramt 
einem Finanzkirchmeister bzw. einer Finanzkirchmeisterin und 
einem Baukirchmeister bzw. einer Baukirchmeisterin; für jeden 
bzw. jede wird eine Stellvertretung bestellt. Der Finanzkirch
meister bzw. die Finanzkirchmeisterin ist Kirchmeister bzw. 
Kirchmeisterin im Sinne des Artikels 111 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 115 der Kirchenordnung. 

(3) Die stellvertretenden Vorsitzenden und die Kirchmeister 
bzw. Kirchmeisterinnen unterstützen den Vorsitzenden bzw. 
die Vorsitzende bei der Geschäftsführung, der Vorbereitung 
und der Durchführung der Sitzungen und der Beschlüsse des 
Gesamtpresbyteriums. 

Bevollmächtigte Fachausschüsse 

§10 

Für die bereichsübergreifende Gemeindearbeit werden folgen
de bevollmächtigte Fachausschüsse gebiidet: 
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1. für Kirchenmusik, 
2. für Jugendarbeit und Schule, 
3. für Diakonie, 
4. für Öffentlichkeitsarbeit und Erwachsenenbildung, 
5. für Ökumene, Mission und Entwicklungsdienst. 

§ 11 

(1) Die bevollmächtigten Fachausschüsse haben die Aufgabe, 
die Angelegenheiten des jeweiligen Fachbereiches auf der 
Ebene derKirchengemeinde zui:>eraten und im Rahmen der 
ihnen zugewiesenen Aufgaben zu entscheiden. Dazu gehören 
insbesondere: 
1. die Beratung und Beschlußfassung über die Arbeit im be

vollmächtigten Fachausschuß im Rahmen der vom Ge
samtpresbyterium festgelegten Konzeption, 

2. die Unterstützung der Bereichspresbyterien in der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben, soweit sie den Fachbereich be
treffen, einschließlich der Beratung bei Personalentschei
dungen und gegebenenfalls bei den vom Gesamtpresbyte
rium zugewiesenen Entscheidungen über Personalmaß
nahmen im Rahmen des Haushalts- und Stellenplans, 

3. die Bildung von Dienstgruppen, 
4. Vorschläge für die Aufstellung des Haushaltsplanes, soweit 

die Arbeit des Fachausschusses betroffen ist, 
5. die Verfügung über die für die Arbeit des bevollmächtigten 

Fachausschusses im Haushaltsplan der Kirchengemeinde 
bereitgestellten Haushaltsmittelund die Erteilung der ent
sprechenden Kassenanordnungen nach den Bestimmun
gen der Verwaltungsordnung und den Budgetrichtlinien der 
Kirchengemeinde Aachen, 

6. die Beratung des Gesamtpresbyteriums bei der Änderung 
der Satzung sowie vor Personalentscheidungen und we
sentlichen Entscheidungen über Gebäude, soweit die Ar
beit des bevollmächtigten Fachausschusses betroffen ist, 

7. die fachliche Begleitung der im jeweiligen Fachbereich 
durchgeführten Arbeit. 

(2) Jeder bevollmächtigte Fachausschuß wählt aus seiner Mit
te einen Presbyter oder eine Presbyterin zum Mitglied des Ge
samtpresbyteriums (§ 8 Abs. 1 Nr. 5). 

§12 

(1) Das Gesamtpresbyterium beruft die Mitglieder der bevoll
mächtigten Fachausschüsse im Einvernehmen mit den Be
reichspresbyterien. 

(2) Dem bevollmächtigten Fachausschuß für Diakonie gehören 
an: 
1. für jeden Gemeindebereich zwei Presbyter oder Presbyter

innen, 
2. zwei Pfarrer oder Pfarrerinnen oder Gemeindemissionarin

nen oder Gemeindemissionare, darunter der Inhaber oder 
die Inhaberin der Krankenhauspfarrstelle, 

3. bis zu vier sachkundige Gemeindeglieder, die zum Presby
teramt befähigt sind, 

4. zwei haupt- oder nebenamtliche Mitarbeiter bzw. Mitarbei-
terinnen aus dem jeweiligen Fachbereich. 

(3) Den übrigen bevollmächtigten Fachausschüssen gehören 
an: 
1. für jeden Gemeindebereich ein Presbyter oder eine Presby

ter;n, 
2. ein Pfarrer oder eine Pfarrerin oder eine Gemeindemissio

narin oder ein Gemeindemissionar, 
3. ein sachkundiges Gemeindeglied, das zum Presbyteramt 

befähigt ist, 

4. bis zu zwei haupt- oder nebenamtliche Mitarbeiter bzw. Mit-
arbeiterinnen aus dem jeweiligen Fachbereich. 

(4) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyte
rien werden die bevollmächtigten Fachausschüsse neu gebil
det; die bisherigen Ausschußmitglieder bleiben bis zur Neubil
dung im Amt. 

§13 

(1) Jeder bevollmächtigte Fachausschuß wählt aus seiner Mit
te den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende und einen stellver
tretenden Vorsitzenden bzw. eine stellvertretende Vorsitzen
de; diese müssen das Presbyteramt oder das Pfarramt inne
haben. 

(2) Jeder bevollmächtigte Fachausschuß überträgt einem der 
ihm angehörenden Presbyter bzw. einer ihm angehörenden 
Presbyterin das Amt des Kirchmeisters bzw. der Kirchmeisterin 
und einer Stellvertretung. 

Obergangs- und Schlußbestimmungen 

§14 

(1) Diese Satzung tritt vorbehaltlich der Genehmigung durch 
die Kirchenleitung am 1. Januar 1999 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Evangelische Kirchen
gemeinde Aachen vom 13. Oktober 1987 mit den Änderungen 
vom 1. September 1989 und vom 1. Januar 1996 außer Kraft. 

(3) Diese geänderte Satzung wird im Kirchlichen Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlicht. 

§15 

Die bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhandenen Leitungs
organe bleiben in der bestehenden Zusammensetzung bis zur 
nächsten Neubildung im Amt. 

Aachen, den 3. November 1998 

(Siegel) 
Nr.32260 

Das Gesamtpresbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Aachen 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 2. Dezember 1988 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 

Aufhebung der Satzung 
für den synodalen Jugendausschuß 

des Kirchenkreises Bonn 

Nr. 34313 Az. KB 31 Bonn 1 Düsseldorf,7. Dezember 1998 

Die Satzung für den synodalen Jugendausschuß des Kirchen
kreises Bonn (Kirchliches Amtsblatt vom 24. März 1993, Seite 
94) wird aufgehoben. Oie Aufhebung tritt mit Veröffentlichung 
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Das Landeskirchenamt 
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Satzung 
zur Änderung der Satzung für das 

Gemeinsame Gemeindeamt Düsseldorf-Ost 

Auf Grund von § 3 Abs. 1 des Kirchengesetzes betreffend die 
Zusammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden und Kir
chenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten (Verbandsge
setz) vom 18. Januar 1963 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der 
Satzung für das Gemeinsame Gemeindeamt Düsseldorf-Ost 
wird folgende gemeinsame Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung des Gemeinsamen Gemeindeamtes Düsseldorf
Ost vom 20. Juni 1995 (KABI. S. 226) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
Die Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-

Gerresheim, 
die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Düsseldorf, 
die Evangelische Markus-Kirchengemeinde Düsseldorf, 
die Evangelische Matthäi-Kirchengemeinde Düsseldorf, 
die Evangelische Melanchthon-Kirchengemeinde 

Düsseldorf 
und die Evangelische Thomas-Kirchengemeinde 

Düsseldorf 
unterhalten ein Gemeinsames Gemeindeamt, das den Na
men "Gemeinsames Gemeindeamt Düsseldorf-Ost" führt 
und seinen Sitz in Düsseldorf hat. 

2. § 2 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
1. die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der 

Leitungsorgane und ihrer Ausschüsse sowie die Erledi
gung von Aufträgen der Vorsitzenden der Leitungsorga
ne, 

3. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die beteiligten Gemeinden unterhalten zur Wahrnehmung 
der vor Ort anfallenden Verwaltungsaufgaben eigene Ge
meindebüros mit eigenem Personal. Zu den vor Ort anfal
lenden Verwaltungsaufgaben gehören die Führung der Kir
chenbücher und das kirchliche Meldewesen. 

4. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
Der Gemeinsame Verwaltungsausschuß wählt aus seiner 
Mitte für die Dauer von zwei Jahren die Vorsitzende I den 
Vorsitzenden und die Stellvertreterin I den Stellvertreter. 
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitz soll unter den Gemein
den wechseln. 

5. § 7 Abs. 3 wird gestrichen. Die Numerierung der folgenden 
Absätze ändert sich entsprechend. 

6. § 7 Abs. 5 (alt) bzw. 4 (neu) erhält folgende Fassung: 
Soweit Angestellte, die nicht in den Gemeindebüros arbei
ten, noch Arbeitsverträge mit der Evangelischen Matthäi
Kirchengemeinde haben, werden diese Arbeitsverhältnisse 
mit Inkrafttreten dieser Satzung zur Änderung der Satzung 
für das Gemeinsame Gemeindeamt Düsseldorf-Ost auf das 
Gemeinsame Gemeindeamt übertragen. 

7. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
Die Vertretung des Gemeinsamen Gemeindeamtes in den 
Sitzungen der Leitungsorgane wird in der Geschäftsord
nung für das Gemeinsame Gemeindeamt geregelt. 

8. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Weitere Kirchengemeinden können dem Gemeindeamt an
geschlossen werden, wenn alle Presbyterien der beteiligten 
Kirchengemeinden einverstanden sind und das Presbyteri-. 
um der aufzunehmenden Kirchengemeinde dieser Satzung 

zustimmt. Der Anschluß bedarf der Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt und der Veröffentlichung im Kirchli
chen Amtsblatt. 

Artikel 2 

Diese Satzung zur Änderung der Satzung für das Gemeinsame 
Gemeindeamt Düsseldorf-Ost tritt nach Genehmigung durch 
das Landeskirchenamtes mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. August 1998 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr. 1980211 

Das Presbyterium 
der Ev. Kirchengemeinde 
Düsseldorf-Gerresheim 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium 
der Ev. Lukas-Kirchengemeinde 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium 
der Ev. Markus-Kirchengemeinde 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium 
der Ev. Matthäi-Kirchengemeinde 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium 
der Ev. Melanchthon-Kirchengemeinde 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium 
der Ev. Thomas-Kirchengemeinde 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 16. November 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 

Satzung 
für das Diakonische Werk Elberfeld 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Elberfeld hat auf ihrer 
Tagung am 14. November 1998 folgende Satzung tür das Dia
konische Werk Elberfeld beschlossen: 

§1 
Träger 

1. Träger des Diakonischen Werkes Elberfeld ist der Kirchen
kreis Elberfeld. 

2. Das Werk hat seinen Sitz in Wuppertal-Elberfeld und führt 
den Namen "Diakonie Elberfeld". 

3. Der Kirchenkreis Elberfeld ist Mitglied des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland und da
durch dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland angeschlossen. 
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§2 
Aufgaben 

1. Das Diakonische Werk Elberfeld ist beauftragt zum Dienst 
der Liebe in der Nachfolge Jesu Christi. Seine Arbeit ge
schieht in der Bindung an die Heilige Schrift, in übereinstim
mung mit dem Grundartikel der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und unter Wahrung ihrer Ordnung. 

2. Für alle Arbeitsgebiete und für die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter ist der diakonische Auftrag der Kirche verpflichtend. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen der evangeli
schen Kirche angehören. über Ausnahmen entscheidet der 
Verwaltungsrat unbeschadet der Genehmigung durch das 
Landeskirchenamt. 

3. Durch das Diakonische Werk nehmen die Gemeinden und 
der Kirchenkreis ihren diakonischen Auftrag bei gemeinde
übergreifenden Aufgaben gemeinsam gemäß den Artikeln 
210 bis 213 der Kirchenordnung wahr. Bei Erfüllung der 
Aufgaben sucht das Diakonische Werk den Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und anderen, 
auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen. Wird keine Eini
gung mit der betreffenden Gemeinde erreicht, entscheidet 
der Kreissynodalvorstand nach Anhörung abschließend. 

Aufgaben im Sinne des § 2 sind insbesondere für die Fach
bereiche 

Altenhilfe Gefährdetenhilfe und Beratung und 
Rehabilitation Soziafe Projekte 

1. Kranken- 1. Ambulante und statio- 1. Sozialpädagogische 
pflege näre Hilfen für Menschen Familienhille 

ohne festen Wohnsitz 
(BSHG§§11 und 72) 

2. Alten- 2. HilfenruramArbeits- 2. Trennungs- und 
pflege markt besonders be- Scheidungsberatung 

nachteilig!e Menschen 

3. Senioren- 3. Wohnen und soziale 3. Schuldnerberatung I 
betreuung Rehabilitation rur Insolvenzberatung 
und psychisch Kranke 
-beratung (BSHG39) 

4. Hilferur 4. Gemeinwesenarbeit 
Menschen 
mit Behin-
derungen 

5. Freizeiten für Kinder, 
Jugendliche, Familien 
und Senioren 

6. Migrationsdienst 

7. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Partnerschafts-
und Lebensfragen 

8. Sozialarbeit an Schulen 

9. EntwicklungvonProjek-
ten quartiersbezogener 
Sozialarbeit 

10. Kinder- und Jugendhilfe 
nachKJHG 

und fachbereichsübergreifend : 
- Förderung regionaler Angebote im Bereich der Straffälli

genhilfe, 
- Förderung der Arbeit anderer diakonischer Dienste oder 

Einrichtungen im Kirchenkreis Elberfeld, insbesondere 
durch Beratung und Weiterbildung, 

- Unterstützung/Beratung von Beschäftigungs- und Aus
bildungsgesellschaften zur Schaffung von Hilfeangebo-

ten für jugendliche Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger , 

- Mitarbeit in kirchlichen und kommunalen Ausschüssen, 
- öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Diakonie. 

4. Das Diakonische Werk nimmt seine Aufgaben nach Maßga
be seiner jeweiligen Wirtschaftspläne wahr. 

5. Das Diakonische Werk nimmt ferner die Aufgaben eines 
Verbandes der Freien Wohlfahrtspflege wahr. 

6. Der diakonische Auftrag der Kirchengemeinden bleibt un
berührt. 

7. Das Diakonische Werk Elberfeld hat, unbeschadet der dia
konischen Verantwortung der Gemeinden, die diakonische 
Arbeit im Kirchenkreis anzuregen, sowie in Planung, Aus
führung und fachlicher Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu unterstützen. 

§3 
Gemeinnützigkeit 

1. Mit der Erfüllung der in § 2 festgelegten Aufgaben verfolgt 
das Diakonische Werk Elberfeld unmittelbar und aus
schließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwek
ke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung. 

2. Das Diakonische Werk Elberfeld ist selbstlos tätig und ver
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 
Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwen
det werden. Der Kirchenkreis erhält keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Diakonischen Werkes Elberfeid. Keine Per
son darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Diakonischen 
Werkes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§4 
Kreissynode 

1. Der Beschlußfassung durch die Kreissynode unterliegen: 
a) Feststellung des jährlichen Zuschusses für das Diakoni

sche Werk aus der Umlage für den Kirchenkreis. Die 
jährliche Angleichung des Zuschußbetrages entspricht 
bei einer Erhöhung höchstens, bei einer Verkleinerung 
mindestens der Veränderungsrate für die Gemeinden. 
überträgt die Kreissynode dem Diakonischen Werk 
seibst Aufgaben, so muß gleichzeitig ein entsprechen
der Deckungsbeschluß vorliegen. 

b) Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertreten
den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. 

c) Wahl des Verwaltungsrates. 
d) Änderung der Satzung. 

2. Die Kreissynode nimmt den Bericht der Geschäftsführung 
über die Arbeit des Diakonischen Werkes, die Arbeit der 
selbständigen diakonischen Einrichtungen und besonders 
das Diakonische Werk betreffende Ereignisse entgegen, 
der mit dem Verwaltungsrat abgestimmt wurde. 

§5 
Kreissynodalvorstand 

1. Der Kreissynodalvorstand nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 
- Aufsicht gegenüber dem Verwaltungsrat, 
- Vorschlag für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsra-

tes durch die Kreissynode, 
- Wahl des Diakoniedirektors / der Diakoniedirektorin, 
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- Feststellung der Wirtschaftspläne und der Jahresab
schlüsse, 

- Beschlußfassung über An- und Verkauf von Grundstük
ken und deren dingliche Belastung, Neubauten und grö
ßere Umbauten, 

- Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall 100.000,- DM 
überschreiten, 

- Bestellung eines/einer Abschluß- oder Wirtschaftsprü
fers/ -prüferin, 

- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsfüh
rung. 

·2. Die Gründung selbständiger diakonischer Einrichtungen 
und die Besetzung der Organe dieser Einrichtungen sowie 
die Entscheidung über die Mitgliedschaft in sozialen oder 
diakon ischen Einrichtungen obliegt dem Beschluß des 
Kreissynodalvorstandes. 

3. Der Kreissynodalvorstand entscheidet über die Einstellung, 
Eingruppierung und Entlassung des Geschäftsführers bzw. 
der Geschäftsführerin und dessen/deren Dienstanweisung 
auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Er führt die Dienstauf
sicht über den Geschäftsführer / die Geschäftsführerin. 

4. Der Kreissynodalvorstand nimmt den vierteljährlichen Be
richt des/der Vorsitzenden des Verwaltungsrates zur 
Kenntnis. 

5. Alle übrigen Aufgaben übernehmen die Organe des Diako
nischen Werkes Elberfeld unbeschadet des Gesamtlei
tungsrechtes der Kreissynode und des Kreissynodalvor
standes. 

§6 
Kreisdiakonieausschuß 

1. Um die Zusammenarbeit zwischen dem Diakonischen 
Werk und den Kirchengemeinden im KirchenkreisE:lberfeld 
zu gewährleisten;owirdeirfKreisdiakonieausschuß gebildet. 

2. Dem Kreisdiakonieausschuß gehören an: 
a) der Diakoniedirektor bzw. die Diakoniedirektorin in der 

Funktion des/der Kreissynodalbeauftragten als Vorsit
zender Norsitzende, 

b) der/die Vorsitende(r) des Verwaltungsrates als stellver
tretender Vorsitzender / stellvertretende Vorsitzende, 

c) ein Mitglied des Kreissynodalvorstands, das von diesem 
entsandt wird, 

d) ein Mitglied aus jedem Presbyterium der Kirchenge
meinden des Kirchenkreises Elberfeid, das von diesem 
entsandt wird, 

e) zwei Personen aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter gewählt werden, 

f) weiterhin können bis zu drei sachkundige Gemeinde
glieder durch den Kreissynodalvorstand berufen wer
den, die zur Mitwirkung bei der Übertragung des Presby
teramtes berechtigt sind. 

3. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsführer nehmen beratend an den Sitzungen des 
Kreisdiakonieausschusses teil. 

4. Die Amtszeit beträgt vier Jahre und entspricht der Amtszeit 
der Kreissynode. 

5. Der Kreisdiakonieausschuß tritt in der Regel vierteljährlich 
zusammen. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende beruft 
den Kreisdiakonieausschuß ein. Er/Sie hat den Kreisdiako
nieausschuß einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstän
de beantragt. Für die Einladung und Beschlußfassung gel-

ten die Bestimmungen der Kirchenordnung für Presbyterien 
sinngemäß. 

§1 
Aufgaben des Kreisdiakonieausschusses 

1. Der Kreisdiakonieausschuß beobachtet und verstärkt die 
Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden und 
dem Diakonischen Werk. In diesem Rahmen macht er der 
Kreissynode, dem Kreissynodalvorstand, dem Verwal
tungsrat und der Geschäftsführung Vorschläge. 

2. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 
a) Festlegung von Richtlinien für die Zusammenarbeit zwi

schen den Kirchengemeinden und dem Diakonischen 
Werk zur Vorlage an die Kreissynode. 

b) Vorschläge für die Wahrnehmung einzelner diakoni
scher Aufgaben in Gemeinden durch das Diakonische 
Werk Elberfeld. 

c) Kenntnisnahme der Wirtschaftspläne und der Jahresab
schlüsse, die vom Verwaltungsrat vorgelegt werden. 

3. Der Kreisdiakonieausschuß ist berechtigt, Anträge an die 
Kreissynode zu stellen. . 

§B 
Verwaltungsrat 

1. Der Verwaltungsrat wird von der Kreissynode gewählt. Dem 
Verwaltungsrat gehören folgende Mitglieder an: 
a) ein(e) sachkundige{r) Vorsitende(r), dessen/deren Tä

tigkeit angemessen vergütet wird, 
b) vier sachkundige Gemeindeglieder, die zum Presbyter

amt wählbar sein müssen. Mindestens ein Mitglied soll 
ein wirtschaftliche, ein anderes eine juristische Ausbil
dung mitbringen. 

c) ein Pfarrer / eine Pfarrerin, 
d) ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes. 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates 
dürfen nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakoni
schen Werkes sein. 

2. Die Mitglieder der Geschäftsleitung gehören dem Verwal
tungsrat als beratende Mitglieder an. 

3. Der/Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsit
zende des Verwaltungsrates wird durch die Kreissynode 
gewählt. 

4. Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt vier Jahre. Der 
Verwaltungsrat bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

5. Der Verwaltungsrat tagt in der Regel monatlich. 

6. In Eilfällen kann der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende aus
nahmsweise den Mitgliedern bestimmte Punkte zur schriftli
chen Beschlußfassung vorlegen. Auf Antrag eines Mitglie
des ist eine Verwaltungsratssitzung einzuberufen, um eine 
Aussprache zu ermöglichen. Der Umlaufbeschluß muß in 
der nächsten Verwaltungsratssitzung bestätigt werden. 

§9 
Der/Die Vorsitzende des Verwaltungsrates 

Neben seinen/ihren Aufgaben zur Vorbereitung und Leitung 
der Verwaltungsratssitzungen hält der/die Vorsitzende ständig 
Kontakt zur Geschäftsführung und zu den Fachbereichsleitun
gen und sorgt für gegenseitige Information. 
Er/Sie berichtet vierteljährlich dem Kreissynodalvorstand. 

§10 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

Unbeschadet des Gesamtleitungsrechts der Kreissynode und 
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des Kreissynodalvorstandes sind Aufgaben des Verwaltungs
rates insbesondere: 

1. Aufsicht über die Geschäftsführung. 
2. Entscheidung auf Vorschlag der Geschäftsführung über 

die Aufnahme oder Einstellung von Aufgaben innerhalb 
der in § 2 Abs. 3 genannten Bereiche. Die Übernahme ist 
nur möglich, wenn die dadurch entstehenden Kosten ge
deckt sind. Der Kreissynodalvorstand ist zu informieren 
und der Kreissynode ist bei der nächsten Tagung zu be
richten. 

3. Entgegennahme des Berichtes der Geschäftsführung. 
4. Beschlußfassung der von der Geschäftsführung vorzule

genden Wirtschaftspläne zur Weiterleitung an den Kreis
synodalvorstand. 

5. Beschlußfassung der von der Geschäftsführung vorzule
genden Jahresabschlüsse zur Weiterleitung an den Kreis
synodalvorstand. 

6. Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Fachbe
reichsleiter und Fachbereichsleiterinnen des Diakoni
schen Werkes. 

7. Kenntnisnahme über sonstige Einstellungen und Entlas
sungen. 

8. Die Beschlußfassung über Einstellungen von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, die nicht der Evangelischen Kir
che angehören, zur Vorlage an das Landeskirchenamt. 

9. Bestellung eines Innenrevisors. 
10. Aufsicht über die dem Diakonischen Werk angegliederten 

Gesellschaften als Gesellschaftsvertreter. 
11. Vorschlag für die Wahl des Diakoniedirektors bzw. der 

Diakoniedirektorin. 
12. Vorschlag für die Einstellung, Eingruppierung und Entlas

sung des Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführerin zur 
Entscheidung durch den Kreissynodalvorstand. 

13. Aufstellung einer Geschäftsordnung. 
14. Vorlage an den Kreissynodalvorstand für die Entschei

dung bezüglich der Mitgliedschaft in sozialen oder diakoni
schen Einrichtungen. 

15. Entgegennahme der Geschäftsberichte eigenständiger 
Einrichtungen. 

16. Aufnahme von Darlehen, soweit diese nicht dem Kreis
synodalvorstand vorbehalten sind. 

17. Entscheidungen über die Angelegenheiten, die in ihrer Be
deutung über die laufenden Geschäfte hinausgehen. 

§ 11 
Geschäftsführung 

1. Die Geschäftsführung besteht aus dem Diakoniedirektor 
bzw. der Diakoniedirektorin und dem Geschäftsführer bzw. 
der Geschäftsführerin. 

2. Die Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte. Sie ist 
in diesem Rahmen verantwortlich für die satzungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben des Diakonischen Werkes und die 
Beachtung der Grundsätze wirtschaftlicher Betriebsfüh
rung. 

3. Die Geschäftsführung führt die Dienstaufsicht über alle an
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr obliegt die·Ein
stellung, Eingruppierung und Entlassung von Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern, soweit diese nicht vom Kreissynodal
vorstand und Verwaltungsrat eingestellt werden. 

4. Sie stellt die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse 
zur Weiterleitung an den Verwaltungsrat auf. 

5. Die Geschäftsführung vertritt das Diakonische Werk im 
Rahmen dieser Satzung nach außen. Für die rechtsver-

bindliche Vertretung ist die Zeichnung durch die beiden Mit
glieder der Geschäftsführung oder durch ein Mitglied der 
Geschäftsführung und den Fachbereichsleiter I die Fach
bereichsleiterin für Verwaltung und Finanzen erforderlich. 
Das Siegel des Diakonischen Werkes istbeizudfÜcken. 

§12 
Finanzierung 

1. Die Arbeit des Diakonischen Werkes wird finanziert aus 
dem Zuschuß des Kirchenkreises, aus Leistungsentgelten, 
Zuschüssen der öffentlichen Hand, Spenden, Schenkun
gen, Vermächtnissen und sonstigen Einnahmen. 

2. Das Diakonische Werk nimmt seine Aufgaben nach Maßga
be der jeweils gültigen Wirtschaftspläne wahr. 

3. Das Diakonische Werk wird als Sondervermögen des Kir
chenkreises Elberfeld (§ 30 Verwaltungsordnung) geführt. 

4. Die Rechnung des Diakonischen Werkes wird nach kauf
männischen Gesichtspunkten geführt. 

§13 
Auflösung 

Der Kirchenkreis Elberfeld hat bei Auflösung oder Aufhebung 
des Diakonischen Werkes oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes dessen Vermögen ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke zu verwen
den. 

§14 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchenleitung 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft, frü
hestens jedoch am 1. April 1999. 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr.34814 

Der Kreissynodalvorstand 
des Evangelischen Kirchenkreises Elberfeld 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 4. Dezember 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 

Satzung 
der Vereinigten Evangelischen 

Kirchengemeinde Wichlinghausen 

Auf Grund von Artikel 7 Absatz 2 der Kirchenordnung der Evan
gelischen Kirche im Rheinland beschließt das Presbyterium 
der Vereinigten Evangelischen Kirchengemeinde Wichling
hausen nach Anhören des Kreissynodalvorstandes des Kir
chenkreises Barmen folgende Satzung: 

§1 
Leitung der Kirchengemeinde 

1. Das Presbyterium ist das Leitungsorgan der Kirchenge
meinde. Ihm obliegen alle Leitungsaufgaben. 

2. Das Presbyterium trägt die Gesamtverantwortung für den 
Dienst der Kirchengemeinde. Es ist zuständig für Grund-
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satzentscheidungen über Planung, Zielsetzung und Durch
führung der Gemeindearbeit. Es tritt in der Regel monatlich 
zusammen. 

3. Das Presbyterium überträgt Aufgaben auf Fachausschüsse 
nach Maßgabe dieser Satzung und koordiniert deren Arbeit. 
Es kann die Entscheidung im Einzelfall an sich ziehen und 
Beschlüsse der Ausschüsse aufheben oder ändern. Dem 
Presbyterium bleiben alle Entscheidungen vorbehalten, für 
die eine kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrieben 
ist. 
Die Zuständigkeiten zwischen der Kirchengemeinde - als 
alleiniger Gesellschafterin - und der Evangelischen Alten
hilfe Wichlinghausen gGmbH sind durch Gesellschaftsver
trag vom 3. Mai 1991 festgelegt. 

4. Das Presbyterium gibt sich und den Fachausschüssen eine 
Geschäftsordnung. 

5. Das Presbyterium räumt den Fachausschüssen nach Maß
gabe dieser Satzung auch ein Verfügungsrecht über finan
zielle Mittel im Rahmen des Haushaltsplanes ein. Die Ge
schäftsordnungen der Fachausschüsse regeln im einzel
nen, bei welchem Kostenrahmen sich das Presbyterium 
weiterhin das Verfügungsrecht vorbehält. 

6. Das Presbyterium überträgt gemäß VO § 126 Abs. 2 das 
Anordnungsrecht auf den/die Leiter/in des Zentralen Ver
waltungsamtes und seinen/seiner Stellvertreter/in. 
Das Anordnungsrecht ist auf Kassenanordnungen mit Be
trägen bis zu DM 3.000,- beschränkt. 

§2 
Bildung von Fachausschüssen 

Das Presbyterium bildet folgende Fachausschüsse: 
- Ausschuß für Gottesdienst und Kirchenmusik 
- Diakonieausschuß 
- Kindergartenausschuß 
- Jugendausschuß 
- Bau-, Finanz- und Verwaltungsausschuß. 

§3 
Zusammensetzung der Fachausschüsse 

1. Mitglieder der Fachausschüsse können sein: 
- Pfarrer/innen und Pastoren/innen im Sonderdienst 
- Presbyter/innen einschließlich ins Presbyterium gewähl-

te Mitarbeiterlinnen 
- sachkundige Gemeindeglieder, 
- haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter/innen, die in dem 

betroffenen Arbeitsgebiet tätig sind. 

2. Die Anzahl der in die einzelnen Fachausschüsse zu beru
fenden Mitglieder legt das Presbyterium fest. In jedem 
Fachausschuß muß dabei die Zahl der Mitglieder des Pres
byteriums höher sein als die Zahl der sachkundigen Ge
meindeglieder. 

3. Jedes Mitglied des Presbyteriums kann beratend an der Sit
zung eines Fachausschusses teilnehmen. Der/Die Vor
sitzende des Presbyteriums ist zu den Sitzungen der Fach
ausschüsse einzuladen. Er/Sie kann die Leitung der Sit
zung übemehmen. 

4. Das Presbyterium bestimmt die/den Vorsitzende/n und die/ 
den stellvertretende/n Vorsitzende/n des Fachausschus
ses. Der Fachausschuß hat ein Vorschlagsrecht. Den Vor
sitz des Finanz-, Bau- und Verwaltungsausschusses führt 
der/die Rnanzkirchmeister/in. 

5. Nach jeder Sitzung haben die Ausschüsse dem Presbyteri
um zu berichten. 

§4 
Arbeit und Zusammenarbeit der Fachausschüsse 

1. Ein Fachausschuß ist beschlußfähig bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder. 
Beschlüsse der Fachausschüsse sind zustandegekom
men, wenn ihre volljährigen stimmberechtigten Mitglieder 
mit einfacher Mehrheit der Anwesenden zugestimmt haben. 
Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluß nicht zustandege
kommen. 

2. Die Ausführung der Beschlüsse der Fachausschüsse ob
liegt der/dem Vorsitzenden des jeweiligen Fachausschus
ses oder seinem/seiner Stellvertreter/in. Sie/Er bedient 
sich dabei der Hilfe des Zentralen Verwaltungsamtes im Kir
chenkreis Barmen. Dem/Der Vorsitzenden des Presbyteri
ums ist zuvor zu berichten. 
Sie/Er kann die Ausführung von Beschlüssen an sich zie
hen. Der Schriftverkehr der Fachausschüsse ist über die/ 
den Vorsitzende/n des Presbyteriums zu dessen/deren 
Kenntnis zu leiten. 

3. In eiligen Fällen, bei denen die Einberufung des Fachaus
schusses nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die gerin
ge Bedeutung der Sache nicht gerechtfertigt erscheint, hat 
die/der Vorsitzende des Ausschusses im Einvernehmen 
mit der/dem Vorsitzenden des Presbyteriums einstweilen 
das Erforderliche anzuordnen. Dies ist dem Ausschuß bei 
der nächsten Sitzung zur Genehmigung mitzuteilen. Wird 
die Genehmigung versagt, so behalten bereits ausgeführte 
Maßnahmen Dritten gegenüber, unbeschadet der etwaigen 
Verantwortlichkeit der/des Vorsitzenden des Presbyteri
ums und der/des Ausschußvorsitzenden, ihre Gültigkeit. 

4. Das Presbyterium und die Fachausschüsse unterstützen 
sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

5. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Fachausschüs
sen entscheidet das Presbyterium. 

6. Die Mitglieder des Presbyteriums und der Fachausschüsse 
sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen 
nach vertraulich sind oder als solche ausdrücklich bezeich
net werden, dauernd Verschwiegenheit zu wahren. 

§5 
Ausschuß für Gottesdienst und Kirchenmusik 

1. Der Ausschuß tür Gottesdienst und Kirchenmusik berät 
über die Angelegenheiten des Gottesdienstes und der Kir
chenmusik der Kirchengemeinde und bereitet die Entschei
dungen des Presbyteriums vor. 
Insbesondere hat er folgende Aufgaben: 
- Beratung zu Fragen der Gestaltung, des Ortes und der 

Zeit der Gottesdienste und der kirchenmusikalischen 
Veranstaltungen, 

- Beratung über kirchenmusikalische Fragen. 

2. Der Ausschuß tagt mindestens einmal im Jahr. 

§6 
Diakonieausschuß 

1. Der Diakonieausschuß berät über die diakonischen Angele
genheiten der Kirchengemeinde und bereitet die Entschei
dungen des Presbyteriums vor. Er sorgt für die Zusammen
arbeit mit anderen Trägern diakonischer und sozialer Auf
gaben im Bereich der Kirchengemeinde. 
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2. Der Diakonieausschuß entscheidet im Rahmen seines Auf
gabenbereiches: 
- über die Grundsätze für die Verteilung von Mitteln der 

Diakonie, 
- im Rahmen der Haushaltsansätze über die Gewährung 

von Unterstützungen aus Mitteln der Diakonie, 
- über die Verwendung von Haushaltsmitteln für Geräte, 

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstiger 
Gebrauchsgegenstände und weitere sächliche Verwal
tungs- und Betriebsausgaben, 

- über die Zweckbestimmung der gemeindeeigenen und 
der Wahlkollekten sowie des Klingelbeutels. 

3. Der Ausschuß führt die Fachaufsicht über die Mitarbeiter/ 
innen im diakonischen Bereich. 

4. Der Diakonieausschuß tagt in der Regel viermal im Jahr. 

§7 
KindergartenausschuB 

1. Der Kindergartenausschuß berät über die Angelegenheiten 
der Kindergärten der Kirchengemeinde und bereitet die 
Entscheidungen des Presbyteriums vor. 

2. Der Kindergartenausschuß entscheidet im Rahmen seines 
Aufgabenbereiches über: 
- die Grundsätze für die Belegung der Kindergartenplätze, 
- die Ferienordnung für die Kindergärten, 
- die Verwendung von Haushaltsmitteln für Geräte, Aus-

stattungs- und Ausrustungsgegenstände, sonstige Ge
brauchsgegenstände und weitere sächliche Verwal
tungs- und Betriebsausgaben sowie über Instandhal
tungsmaßnahmen. 

3. Der Ausschuß führt die Fachaufsicht über die Mitarbeiterin
nen im Kindergartenbereich. 

4. Der Kindergartenausschuß tagt in der Regel viermal im 
Jahr. 

§8 
JugendausschuB 

1. Der Jugendausschuß berät über die Angelegenheiten der 
Jugendarbeit der Kirchengemeinde und bereitet die Ent
scheidungen des Presbyteriums vor. 

2. Der Jugendausschuß entscheidet im Rahmen seines Auf
gabenbereiches über: 
- die Planung und Durchführung von Freizeiten, sofern das 

Presbyterium dem Finanzierungsplan zugestimmt und 
die Deckungsbürgschaft übernommen hat, 

- die Verwendung von Haushaltsmitteln für Geräte, Aus
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge
brauchsgegenstände, und weitere sächliche Verwal
tungs- und Betriebsausgaben. 

3. Der Jugendausschuß führt die Fachaufsicht über die Mitar
beiter/innen im Jugendbereich. 

4. Der Ausschuß tagt in der Regel viermal im Jahr. 

§9 
Bau-, Finanz- und VerwaltungsausschuB 

1. Der Bau-, Finanz- und Verwaltungsausschuß berät über die 
Bau-, Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten der Kir
chengemeinde, sofern für sie nicht ein anderer Fachaus
schuß der Kirchengemeinde oder der Verwaltungsaus
schuß des Zentralen Verwaltungsamtes im Kirchenkreis 
Barmen zuständig ist, und bereitet die Entscheidungen des 
Presbyteriums vor. 

Er kann darüber hinaus alle anderen Angelegenheiten mit 
finanziellen Auswirkungen für die Kirchengemeinde bera
ten und Empfehlungen aussprechen. 

2. Im Rahmen seines Aufgabenbereiches berät der Bau-, Fi
nanz- und Verwaltungsausschuß insbesondere über die 
Vermietung und Verpl;l.chtung von kirchlichem Grundbesjtz 
und von kirchlichen Bauten und entscheidet 
- unter Beachtung der Haushaltsansätze über die An

schaffungen und Verbrauchsmittel aller Art, die für die 
gemeinsamen Aufgaben der Kirchengemeinde zu täti
gen sind, soweit dazu nach dieser Satzung nicht andere 
Stellen befugt sind, 

- unter Beachtung der Haushaltsansätze über die Vergabe 
von Reparaturen sowie über Anschaffungen von Einrich
tungs- und~ll~tattullgsgegenständen. 

3. Baumaßnahmen mit einem vom Presbyterium festgestell
ten außerordentlichen Haushaltsplan, werden innerhalb 
des Kostenrahmens verantwortlich durch den beauftragten 
Architekten abgewickelt. 

4. Der Bau-, Finanz- und Verwaltungsausschuß führt die 
Fachaufsicht über Küster/innen, Hausmeister/innen, Reini
gungskräfte und andere Mitarbeiterlinnen, sofern gemäß 
dieser Satzung nicht andere Stellen befugt sind. 

5. Der Bau-, Finanz- und Verwaltungsausschuß tagt in der 
Regel monatlich. 

§10 
SchluBbestimmungen 

. Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung 
mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Sie er
setzt die Satzung vom 3. Februar 1986 (KABI. vom 23. April 
1986). 

Änderungen sind durch Beschluß des Presbyteriums mit Ge
nehmigung der Kirchenleitung möglich. Sie sind ebenfalls im 
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

Wuppertal, den 10. August 1998 

(Siegel) 

(Siegel) 
Nr.35378 

Vereinigte Evangelische 
Kirchengemeinde Wichlinghausen 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 10. Dezember 1998 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 

Informationen zum EURO 

Nr. 36334 Az. VI/14-1-1-1 Düsseldorf, 15. Dezember 1998 

Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kir
che von Westfalen und die Lippische Landeskirche haben ge
meinsam eine "EURO-Arbeitsgruppe" gebildet, die zentral die 
entsprechenden Informationen sammelt, sie für die Kirchenge
meinden, Kirchenkreise und Verbände sowie deren Einrichtun
gen auswertet und Kontakt zur Evangelischen Kirche in 
Deutschland, anderen Landeskirchen, den kirchlichen Soft
warehäusern und staatlichen Stellen hält. 
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Die Arbeitsgruppe wird in unregelmäßigen Abständen über den 
Arbeitsstand berichten und zu den verschiedensten Bereichen, 
die von der Umstellung auf den EURO betroffen sind, Empfeh
lungen und Hinweise geben. Hiermit wollen wir zunächst Emp
fehlungen und Hinweise zur Umstellung des Haushalts-, Kas
sen- und Rechnungswesens, der Behandlung von EURO
Rechnungen und der Ausstellung von Spendenbescheinigun
gen geben. 

1. Umstellung des Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens: 

Für die Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesens auf den EURO haben der EURO-Arbeitsgruppe ver
schiedene Modelle vorgelegen. Nach intensiver Diskussion hat 
sich die Arbeitsgruppe einstimmig für folgendes Modell ausge
sprochen (entspricht auch der Lösung im staatlichen Bereich): 
Die Planung des Haushaltsjahres 2002 erfolgt in EURO. Der 
Jahresabschluß 2001 muß ohne Auslaufmonat spätestens am 
31. Dezember 2001 erfolgen. Die Ergebnisse der Jahre 2001 
bis 2003 sind dadurch nicht unmittelbar vergleichbar. Dies 
könnte aber zum Anlaß genommen werden, künftig auf den 
Auslaufmonat ganz zu verzichten. Damit wären nur die Haus
haltsjahre 2001 und 2002 nicht vergleichbar. 
Die überleitung der Bestände aus dem Haushaltsjahr 2001 in 
das Haushaltsjahr 2002 sind mit einem geringen Aufwand zu 
erledigen. Die Kosten der Umstellung sind gering. 

Die AmtSblattverfügung der Evangelischen Kirche im Rhein
land vom 30. Juni 1998, Nr. 19241 Az. VI/14-1-1-1 (KABI. 1998 
S. 245) wird insoweit abgeändert. 

2. Behandlung von Rechnungseingängen in EURO 
ab 1999: 

Mit Beginn der Stufe 3 a der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion am 1. Januar 1999 wird der EURO (EUR) in 
Deutschland die Deutsche Mark (DM) als Währung ablösen. 
Die DM. wird aber ihre Bedeutung für den Zahlungsverkehr 
deshalb nicht verlieren. Der EURO wird in der übergangszeit 
bis zum Beginn der Stufe 3 b am 1. Januar 2002 nur im unbaren 
Zahlungsverkehr vorkommen. Erst vom 1. Januar 2002 an 
werden auch EURO-Banknoten und -Münzen im Umlauf sein. 

Am 1 . Januar 1999 wurde der Umrechnungskurs für die natio
nalen Währungen der Teilnehmerländer unwiderruflich festge
legt. Er weist eine Stelle vor dem Komma und fünf Nachkom
mastellen auf. 

Den kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen wird drin
gend empfohlen, alle Geschäfts- und Vermögenskonten bis 
zum 31. Dezember 2001 ausschließlich als DM-Konten weiter
zuführen. Zum 1. Januar 2002 werden die Konten von den Kre
ditinstituten automatisch auf EURO-Konten umgestellt. Die 
Kreditinstitute sind verpflichtet, alle bis dahin eingehenden Be
träge und Zahlungsaufträge, die auf EURO ausgestellt sind, in 
DM-Beträge umzurechnen. 

Für die Ausführung des Haushaltsplanes in der übergangszeit 
gibt es zwei Möglichkeiten, wobei jede kirchliche Körperschaft 
und Einrichtung die Entscheidung selbst trifft: 

a} Umrechnung von EURO-Rechnungen in DM durch die 
anordnende Stelle: 

Bei Eingang einer Rechnung für eine Lieferung oder Leistung, 
die auf EURO lautet, rechnet die anordnende Stelle mit dem 
am 1. Januar 1999 festgelegten offiziellen Umrechnungskurs 
den EURO-Betrag in DM um. Dabei ist kaufmännisch zu run
den. 
Muß der EURO-Betrag auf verschiedene Buchungsstellen auf
gegliedert werden, so ist darauf zu achten, daß die Summe der 

durch Umrechnung ermittelten DM-Teilbeträge dem DM-Be
trag entspricht, der sich im Falle der Umrechnung des nicht auf
gegliederten EURO-Betrages ergeben hätte. Eine etwaige Ab
weichung ist durch Änderung des DM-Betrages bei einer der 
betroffenen Buchungsstellen auszugleichen. 

b} Umrechnung in DM durch die Kassenverwaltung: 
Bei Eingang einer Rechnung für eine Lieferung oder Leistung, 
die auf EURO lautet, trägt die anordnende Stelle den zu zah
lenden EURO-Betrag in das EURO-Feld der Kassenanord
nung ein (diese müssen entsprechend ergänzt werden). Für 
die Umrechnung hat die Kassenverwaltung zwei Möglichkei
ten: 
ba) Umrechnung durch das Kreditinstitut: 
Die Kassenverwaltung füllt einen überweisungsauftrag aus 
oder veranlaßt durch ein Zahlungsprogramm (z. B. profi cash) 
die überweisung in EURO und überläßt dem Kreditinstitut die 
Umrechnung in DM. Die Buchung im Zeit- und Sachbuch er
folgt nach Umrechnung und Kontenbelastung durch das Kre
ditinstitut. Der DM-Betrag wird von der Kassenverwaltung 
nachträglich auf die Auszahlungsanordnung eingetragen. 

bb) Umrechnung durch das eigene Buchführungs-
programm: 

Die Kassenverwaltung veranlaßt über ihr Buchführungspro
gramm die automatische überweisung als EURO-Zahlungs
auftrag. Das Buchführungsprogramm rechnet intern vom 
EURO- auf den DM-Betrag um und vollzieht gleichzeitig die 
Buchung im Zeit- und Sachbuch. Der vom Buchführungspro
gramm errechnete DM-Betrag ist nachträglich von der Kassen
verwaltung auf den Auszahlungsanordnungen einzutragen. 
Hierbei ist besonders zu beachten, daß es zwischen der späte
ren Bankumrechnung und der Umrechnung durch das Buch
führungsprogramm zu Pfennigdifferenzen kommen kann. 

3. Ausstellung von Spendenbescheinigungen : 

Spendenbescheinigungen, unabhängig von der Eingangs
währung, müssen grundsätzlich auf den gutgeschriebenen 
DM-Betrag ausgestellt werden. Nachrichtlich kann der EURO
Betrag angegeben werden. 

Die Arbeitsgruppe bemüht sich flächendeckend und umfas
send zum Thema "EURO· zu erfassen und zu bearbeiten. 
Trotzdem können bestimmte Fragen übersehen oder Alternati
ven nicht erkannt werden. Deshalb bitten wir, uns Anregungen 
und Informationen zukommen zu lassen, die von Ihnen für 
wichtig angesehen werden. 

Mit Ihren Anregungen und Fragen wenden Sie sich bitte schrift
lich oder per Fax an: 

Evangelische Kirche im Rheinland 
- Das Landeskirchenamt -
(Herren Konrad, Maus oder Uebbing) 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 
Fax: (0211)4562-444 

Evangelische Kirche von Westfalen 
- Das Landeskirchenamt -
(Herr Tromm) 
Altstädter Kirchplatz 5 
33602 Bielefeld 
Fax: (0521) 594129 

Uppische Landeskirche 
- Das Landeskirchenamt -
(Frau Schnecke) 
Leopoldstraße 27 
32756 Detmold 
Fax: (05231) 976850 Das Landeskirchenamt 
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Fortbildungsprogramm 
tür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in ki,rchlichen Verwaltungsdienststellen 
für das Jahr 1999 

Nr. 33585 Az. 13-15-3 Düsseldorl, 20. November 1998 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Verwal
tungsdienststeIlen werden 1999 folgende Fortbildungssemi
nare angeboten: 

99.01 
Kirchliches Finanzwesen im Umbruch? I 

1. EURO 
rechtliche Rahmenbedingungen 
praktische Auswirkung der Umstellung 

2. Experimentierklausel in der Verwaltungsordnung 

3. Verwaltungskostenrechnung 
Kosten- und Erlösbetrachtung kirchlicher Aufgaben 
Vorstellung eines kirchlichen Leistungs- und Produkt
kataloges 
WirtSChaftlichkeitsbetrachtungen kirchlicher Einrichtungen 
Kostenanalyse der Leistungen eines Verwaltungsamtes 
Vorstellung eines EDV-Verlahrens zur Verwaltungskosten
rechnung 

4. Controlling 

Referenten: LKOVR Karl Freitag, LKOAR Manfred Konrad, 
Rolf Spenkuch (KiGSt) 

Vom 29. bis 31. März 1999 in Haus Hermann von Wied, 
Rengsdorl 

99.02 
Arbeitsrecht für Personalsachbearbeiter 

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht 
Änderungen in Arbeitsrechtsregelungen 

Referent: LKOVR Stauch 

Vom 7. bis 8. Juni 1999 in Haus Wiesengrund, 
Nümbrecht-Oberdorl 

99.03 
Arbeitsrecht für Verwaltungs- und Personalleiter 

Kirchliches Arbeits-, Vertrags- und Vergütungsrecht 

Referenten: KORR Andreas Kienitz, LKOVR Stauch 

Vom 8. bis 9. Juni 1999 in Haus Wiesengrund, 
Nümbrecht-Oberdorl . . 

99.04 
Arbeitsrecht für Personalsachbearbeiter 

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht 
Änderungen in Arbeitsrechtsregelungen 

Referent: LKOVR Stauch 

Vom 10. bis 11. Juni 1999 in Haus Wiesengrund, 
Nümbrecht-Oberdorl 

99.05 
Presbyteriumswahl 2000 

Verlahren und ausgewählte Problemstellungen 

Referentinnen: KORR Kat ja Wäller, LKOI Anke Pahl 

Vom 2. bis 3. September 1999 in Haus Bierenbach, 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

99.06 
Besondere dienstrechtliche Bestimmungen 

Referent: LKOAR Schrey 

Vom 13. bis 15. Dezember 1999 in Haus Hermann von Wied, 
Rengsdorl 

99.07 
Delegationsseminar 

Kirchliche Aufsicht: 
Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften auf unter
schiedlichen Ebenen 
Genehmigungsverlahren bei der Einstellung von Angestellten 

Referenten: LKOVR Stauch, LKOAR Rentzsch 

Vom 16. bis 17. Dezember 1999 in Haus Hermann von Wied, 
Rengsdorl 

Die Fortbildungsseminare werden jeweils besonders ausge
schrieben. Eine Anmeldung kann nur mit dem Anmeldevor
druck erlolgen, der mit der Ausschreibung übersandt wird. Der 
zu entriChtende Teilnehmerbeitrag wird mit der AusSChreibung 
der Seminare bekanntgegeben. 

Das Landeskirchenamt 

Fortbildungstagungen 
für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen 

1999 

Nr. 36588 Az. 11/13-2-6 Düsseldorl, 16. Dezember 1998 

Wir geben naChstehend die im Jahr 1999 stattfindenden Fort
bildungstagungen für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen 
bekannt. Die Tagungen werden gemeinsam vom Diakoni
schen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland und dem 
Landeskirchenamt durchgeführt. 

Es sind folgende Termine und Tagungsorte vorgesehen: 

9. März 1999 
Koblenz 
Krankenhaus Ev. Stift St. Martin, 
Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz 

20. April 1999 
Aachen 
Luisenhospital, Boxgraben 99, 52064 Aachen 

24. August 1999 
Bonn-Bad Godesberg 
Ev. Krankenhaus, Waidstraße 73, 531n Bonn 

2. September 1999 
Saarbrücken 
Ev. Altenheim "Am Steinhübei", 
Meißenwies 16, 66123 Saarbrücken 

28. September 1999 
Mönchengladbach 
Ev. Krankenhaus Bethesda, 
Ludwig-Weber-Straße 15, 41061 Mönchengladbach 

20. Oktober 1999 
Duisburg 
Altenheim des Ev. Christopherus-Werkes, 
Altenbrucher Damm 8, 47249 Duisburg 
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29. November 1999 
Düsseldorf 
Haus der Diakonie, Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf 

Die Tagungen beginnen jeweils um 9.30 Uhr und enden gegen 
16.00 Uhr. 

Es werden voraussichtlich folgende Themen behandelt: 
1. Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, 

Geschäftsführung 
2. Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitervertretung 

- Grundsätze, Mitbestimmung, Mitberatung, Initiativrecht-
3. Bundes-Angestellentarifvertrag in kirchlicher Fassung 

(BAT -KF), (überblick und ausgewählte Bestimmungen) 
4. Fragen aus der Praxis 

Anmeldungen erbitten wir bis jeweils 14 Tage vor der betreffen
den Tagung unter Angabe der Tagungsnummer, des Namens, 
der Anschrift und der Dienststelle an das Landeskirchenamt, 
Postfach 320340, 40418 Düsseldorf. 

Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt nicht. Wenn die mögli
che Teilnehmerzahl überschritten wird, werden wir das beson
ders mitteilen. 

In der Regel weisen wir zusätzlich zu dieser Veröffentlichung 
auf jede einzelne Tagung noch einmal in einem besonderen 
Rundschreiben an die Mitarbeitervertretungen im Einzugsbe
reich des jeweiligen Tagungsortes über die Kirchenkreisver
waltungen hin. 

Das Landeskirchenamt 

Fortbildungslehrgänge 
für Küsterinnen und Küster 

Nr. 33067 Az. 11/13-14-1-1 Düsseldorf, 2. Dezember 1998 

Die Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Küster weist auf folgen
de Fortbildungslehrgänge für Küsterinnen und Küster hin (vgl. 
auch KABI. 1997 S. 34): 

Lehrgang 1/1999 

Teil 1 vom21.-26.März1999 
Teil 2 vom 7. -12. November 1999 
Teil 3 vom 26. - 31. März 2000 
Teil 4 vom 5. -10. November 2000 

Dieser Lehrgang ist bereits besetzt, es sind keine Anmeldun
gen mehr möglich. 

Lehrgang 1/2000 

Teil 1 vom 26. - 31. März 2000 
Teil 2 vom 5.-10. November 2000 
Teil 3 vom 25. - 30. März 2001 
Teil 4 vom 4. - 9. November 2001 

Für diesen Lehrgang sind noch Anmeldungen möglich. Um 
rechtzeitige Anmeldungen wird gebeten. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt (max. 42 Teilnehmer). 

Die Lehrgänge finden statt im: 

Kurhaus Windeck 
Weyersbuscher Straße 
51570 Windeck-Leuscheid 

Zuständig für Anfragen ist: 

Ludwig Bielak 
Büchelstraße 47 a 
42855 Remscheid 
Tel. (02191) 84486 

Anmeldungen zu Lehrgängen an: 

Lüdeke Bührke 
Hülser Straße 57 B 
47918 Tönisvorst 
Tel. (02151) 797171 

Die Teilnehmerbeiträge der einzelnen Lehrgangsabschnitte 
betragen unter Berücksichtigung des landeskirchlichen Zu
schusses 350,- DM zuzüglich Fahrtkosten. 

Die Kosten der Lehrgangsabschnitte sind erstattungsfähig 
(s. KABI. 1997, S. 33/34). Nach § 18 der Küsterordnung ist der 
Küsterin bzw. dem Küster für die Teilnahme Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung der Bezüge zu gewähren. 

Das Landeskirchenamt 

Bekanntgabe 
eines Kirchensiegels 

Nr. 34290 Az. V /11-5-5 
Freisenbruch-Horst-Eiberg 

Düsseldorf, 7. Dezember 1998 

Kirchengemeinde: Freisenbruch-Horst-Eiberg 

Kirchenkreis: Essen-Süd 

Umschrift des Kirchensiegels: Ev. Kgm. Freisenbruch-Horst
Eiberg 

Das Landeskirchenamt 

Bekanntgabe 
über das AuBergebrauch- und AuBergeltung-

setzen von Kirchensiegeln 

Nr. 34290 Az. V/11-5-5 Düsseldorf, 7. Dezember 1998 
Freisenbruch zu Essen-Steele 
Horst-Eiberg zu Essen-Steele 

Die Siegel der bisherigen Kirchengemeinden Freisenbruch zu 
Essen-Steele und Horst-Eiberg zu Essen-Steele werden mit 
Wirkung vom 1. Januar 1999 außer Gebrauch und außer Gel
tung gesetzt. 

Das Landeskirchenamt 



24 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland - Nr. 1 vom 26. Januar 1999 

Personal- und sonstige Nachrichten 

Ordinationen: 

Pfarrer z. A. Herbert Man goi d, Kirchengemeinde Güdingen, 
am 8. November 1998. 

Pfarrer z. A. Armin R 0 sen, Kirchengemeinde Kalkar, am 
6. Dezember 1998. 

Pfarrerin z. A. Jutta Tzschiesche-Schlüpen, Kreuzkir
chengemeinde Bonn, am 8. November 1998. 

Berufungen von Pfarrerinnen und Pfarrern: 

Pastorin im Sonderdienst Heike Diederich in das Pfarr
dienstverhältnis auf Lebenszeit. 

Ehemaliger Pfarrer im Probedienst Manfred Kap a I a in das 
Pfarrdienstverhäitnis auf Lebenszeit. 

Ehemaliger Pastor im Sonderdienst Joachim Marx in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit. 

Ehemaliger Pastor im Sonderdienst Christian M ö r i n g in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit. 

Ehemalige Pastorin im Sonderdienst Christiane R 0 1ft s in 
das Pfarrdienstverhäitnis auf Lebenszeit. 

Ehemalige Pastorin im Sonderdienst Barbara Sc h r öde r
M ö r i n g in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit. 

Pastor im Sonderdienst Stephan We i man n in das Pfarr
dienstverhältnis aut Lebenszeit. 

Obertragung von Pfarrstellen: 

Pfarrerin Angelika Kr a kau mit Wirkung vom 1. Dezember 
1998 in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Herzogenrath. 
Gemeindeverzeichnis S. 90. 

Pfarrer Manfred Kap a I a mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ueberhausen. Gemein
deverzeichnis S. 102. 

Pfarrer Stephan We i man n mit Wirkung vom 15. Dezember 
1998 die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ratingen. Ge
meindeverzeichnis S. 178. 

Pfarrerin IIka Fe der s c h m i d t mit Wirkung vom 1. Januar 
1999 in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Uellendahl. Ge
meindeverzeichnis S. 241. 

Pfarrer Dr. Karl Fe der s c h m i d t mit Wirkung vom 1. Januar 
1999 in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Uellendahl. Ge
meindeverzeichnis S. 241. 

Pfarrerin Christiane R 0 I ff s mit Wirkung vom 6. Dezember 
1998 die 4. Pfarrstelle der Erlöserkirchengemeinde Essen-Alt
stadt. Gemeindeverzeichnis S. 253. 

Pfarrer Christian M ö r i n g mit Wirkung vom 1. November 1998 
die 2. Pfarrstelle der Anstaltskirchengemeinde Hephata. Ge
meindeverzeichnis S. 281. 

Pfarrerin Barbara Schröder-Möring mit Wirkung vom 
1. November 1998 die 2. Pfarrstelle der Anstaltskirchenge
meinde Hephata. Gemeindeverzeichnis S. 281. 

Pfarrer Rainer M ö 1I e r mit Wirkung vom 1. Februar 1999 die 
Pfarrstelle des Kirchenkreises Koblenz. Gemeindeverzeichnis 
S.325. 

Pfarrerin Elisabeth G ru be mit Wirkung vom 1. Februar 1999 
in die 8. Pfarrstelle des Kirchenkreises Krefeld. Gemeindever
zeichnis S. 386. 

Pfarrer Joachim Marx mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
die 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Ottweiler. Gemeindever
zeichnis S. 471. 

Pfarrer Rudolt M a rt in mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
die 16. Pfarrstelle des Kirchenkreises Saarbrücken. Gemein
deverzeichnis S. 491. 

Pfarrerin Heike Die der ich mit Wirkung vom 1. Dezember 
1998 die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Hermeskeil
Züsch. Gemeindeverzeichnis S. 547. 

Pfarrer Dieter Sc h ü t t e mit Wirkung vom 1 . Januar 1999 die 
6. kreiskirchliche Pfarrstelle des Kirchenkreises Wesel. Ge
meindeverzeichnis S. 565. 

Freistellung : 

Pfarrer Karl-Ernst PI a tt, Kirchengemeinden Hochelheim und 
Hörnsheim, mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeindever
zeichnis S. 575. 

Abberufung: 

Pfarrer Hartmut T h ö m m es, Kirchengemeinde Ottweiler 
(4. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Oktober 1998. Gemeinde
verzeichnis S. 476. 
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Bestätigungen: 

Die Wahl des Pfarrers Günter Ar n 0 I d, Kirchengemeinde Ra
tingen, zum Superintendenten, des Pfarrers Frank Weber, 
Kirchengemeinde Haan, zum Synodalassessor und der Pfar
rerin Annette G ü I d n er. Kirchengemeinde HUden, zur Skriba 
des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann. 

Die Wahl der Pfarrerin Friederike SI u P j n a - Be c k, Kirchen
gemeinde Wuppertal-Ronsdorf, zur 1. Stellvertreterin der Skri
ba des Kirchenkreises Elberfeld. 

Berufungen/Beamtenstellen: 

Studienrätin z.A. i.K. Andrea Bergmann vom Martin-But
zer-Gymnasium in Dierdorf in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit unter Ernennung zur Studienrätin i. K. 

Kirchenverwaltungsrat Peter B rau n vom Rechnungsprü
fungsamt der Essener Kirchenkreise zum Kirchen-Oberver
waltungsrat. Gemeindeverzeichnis S. 269. 

Kirchengemeinde-Hauptsekretärin Ina E b e rt von der Auf
erstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-Osterfeld zur Kir
chengemeinde-Inspektorin. 

Martin Erd man n von der Realschule Burscheid unter Ernen
nung zum Lehrer z. A. i. K. in das Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Probe. 

Kirchenverwaltungs-Amtmann Thomas Druffel vom Kir
chenkreisverband Düsseldorf zum Kirchenverwaltungs-Amts
rat. 

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Wolf-Dieter La n gen h 0 r s t 
vom Kirchenkreisverband Düsseldorf zum Kirchenverwal
tungs-Oberamtsrat. Gemeindeverzeichnis S. 181. 

Jutta Petereit von der Viktoriaschule Aachen unter Ernen
nung zur Lehrerin z. A. i. K. in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Probe. 

Claudia Sc h i c k von der Viktoriaschule Aachen unter Ernen
nung zur Lehrerin z. A. i. K. in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Probe. 

Kirchengemeinde-Oberamtsrat Adolt Sc h m i d t vom Ge
meinsamen Gemeindeamt Niederwupper in Opladen zum Kir
chenverwaltungsrat. Gemeindeverzeichnis S. 414. 

Verwaltungsangestellter Thomas Sc h mit z vom Kirchenkreis 
Lennep unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
zum Kirchenverwaltungs-Inspektor. 

Kirchengemeinde-Sekretärin Christiane Sc h u I tz e von der 
Kreuz-Kirchengemeinde in Düsseldorf zur Kirchengemeinde
Obersekretärin. 

Kirchengemeinde-Obersekretär Carsten Seifert von der Er
löser-Kirchengemeinde Bad Godesberg zum Kirchengemein
de-Inspektor. 

Verwaltungsfachangestellte Cornelia S pan d ö c k vom Kir
chenkreisverband Düsseldorf in das Kirchenbeamtenverhält
nis auf Lebenszeit unter Ernennung zur Kirchenverwaltungs
Sekretärin. 

Kirchenverwaltungs-Obersekretärin Claudia Web e r vom Kir
chenkreis Kleve zur Kirchenverwaltungs-Inspektorin. 

Kirchengemeinde-Amtsrätin Beate Weg man n vom Ge
meindeamt Köln-Nord-West zur Kirchengemeinde-Oberamts
rätin. Gemeindeverzeichnis S. 354. 

Kirchengemeinde-Amtfrau Ina Wüsthoff vom Gemeinde
amt Köln Nord-West zur Kirchengemeinde-Amtsrätin. 

Oberführung : 

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Konrad Leithäuser vom Ge
samtverband der Ev. Kirchengemeinden in Düsseldorf in den 
Dienst des Rechnungsprüfungsamtes der vier Kölner Kirchen
kreise. 

Verleihung: 

Kirchenmusikerin Sabine Pa ga n e t t i, Kirchengemeinde Alt
wied, wurde der Titel "Kantorin" verliehen. 

Entlassungen: 

Pastorin im Sonderdienst Heike Die der ich mit Ablauf des 
30. November 1998 wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Pastor im Sonderdienst Stefan Haastert mit Ablauf des 
30. November 1998 wegen Berufung zum Pfarrer. 

Gemeindemissionar Pastor Hans Her bol d vom Kirchenkreis 
Wetzlar aus dem Kirchenbeamtenverhältnis wegen Berufung 
zum Pfarrer. 

Pastor im SonderdienstJoachim Marx mit Ablauf des 30. No
vember 1998 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Christiane R 0 1ft s mit Ablauf des 
5. Dezember 1998 wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Eintritt in den Ruhestand: 

Pfarrer Rolf Abry, Kirchengemeinde Forsbach-Rösrath 
(1. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeinde
verzeichnis S. 365, 362. 

Pfarrer Wolfgang Arm b r ü s t er, Matthäi-Kirchengemeinde 
Düsseldorf (2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. 
Gemeindeverzeichnis S. 198. 

Pfarrer Karl Be c k er, Gemeindeverband Krefeld (5. Pfarrstel
le), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeindeverzeichnis 
S.389. 

Landeskirchen-Oberamtsrat Manfred B rau n vom Landeskir
chenamt zum 1. Januar 1999. 

Pfarrerin Margund B rau n, Kirchengemeinde Kölln (1. Pfarr
stelle), mit Wirkung vom 1. Oktober 1998. Gemeindeverzeich
nisS. 557. 

Pfarrer Gerhard D j e r c k s, Kirchengemeinde Dörrenbach, mit 
Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeindeverzeichnis S. 500. 
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t 
Jesus Christus spricht: " Wer da bittet, der empfängt; 
und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 
wird aufgetan. " 

Lukas 11,10 

Aus diesem Leben wurden abberufen: 

Pfarrerin i. R. Helene B red t am 23. November 1998 in 
Essen, zuletzt Pfarrerin in Essen, geboren am 17. Mai 
1916 in Essen, ordiniert am 22. Juni 1958 in Essen-Rel
linghausen. 

Pfarrer i. R. Erich S pie r am 27. Oktober 1998 in Haifa, 
Israel, zuletzt Pfarrer im Kirchenkreis Saarbrücken, ge
boren am 27. Dezember 1931 in Güdingen, ordiniert am 
27. November 1960 in Schafbrücke. 

Pfarrer Georg Fe I m er, Kirchenkreis Altenkirchen (7. Pfarr
stelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeindeverzeich
nis S. 111. 

Pfarrer Gottfried He n k y s , Kirchengemeinde Erkrath 
(3. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Januar 1999. Gemeinde
verzeichnis S. 173. 

Pfarrer Dietrich Ho r s tm a n n, Kirchenkreis Duisburg-Süd 
(6. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeinde
verzeichnis S. 224, 164. 

Pfarrer Wolfgang Picard, Kirchengemeinde Alt-Krefeld 
(4. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeinde
verzeichnis S. 390. 

Studiendirektor i. K. Fritz R i m pie r vom Dietrich-Bonhoeffer
Gymnasium in Hilden mit Ablauf des 31. Januar 1999. 

Pfarrer Heinz Sc h i ff I er, Kirchengemeinde Wevelinghoven 
(2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 1999. Gemeinde
verzeichnis S. 292. 

Pfarrer Florian So r kai e, bisher freigestellt für einen Dienst in 
der Kirchenprovinz Sachsen, mit Wirkung vom 1. Januar 1999. 

Pfarrer Ulrich V e s per, Kirchengemeinde Brebach-Fechin
gen (2. Pfarrstelle), mitWirkung vom 1. Februar 1999. Gemein
deverzeichnis S. 492, 489. 

Pfarrstellenerrichtungen : 

Beim Kirchenkreis Krefefd sind mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1999 folgende Pfarrstellen errichtet worden: 7. kreis
kirchliche Pfarrstelle (Seelsorge an den Krankenanstalten); 8. 
kreiskirchliche Pfarrstelle (Seelsorge an den Krankenanstal
ten); 9. kreiskirchliche Pfarrstelle (Seelsorge an Nervenkran
ken); 10. kreiskirchliche Pfarrstelle (Krankenhausseelsorge) 
und mit Wirkung vom 1. Februar 1999: 11. kreiskirchliche 
Pfarrstelle (Erteilung von Ev. Religionslehre an den Berufs
schulen). 

Beim Kirchenkreis Lennep istmitWirkungvom1.Januar 
1999 eine 1. Pfarrstelle (Gemeindedienst für Mission und Öku
mene-Region Bergi~ch-Land) errichtet worden. 

Beim Kirchenkreis Saarbrücken ist mit Wirkung vom 
1. Dezember 1998 eine 16. Pfarrstelle (Kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt I Region Saar) errichtet worden. 

Pfarrstellenaufhebungen : 

Die 2. Pfarrstelle (Jugendarbeit) des Kirchenkreises 
Bon n ist mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 aufgehoben 
worden. Gemeindeverzeichnis S. 143. 

In der Kirchengemeinde W u p p e rt a 1- So n n born, Kirchen
kreis Elberfeld, ist mit Wirkung vom 1. Januar 1999 die 2. Pfarr
stelle aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 237. 

In der Kirchengemeinde Elberfeld-Südstadt, Kirchen
kreis Elberfeld, ist mit Wirkung vom 1. Januar 1999 die 9. Pfarr
stelle aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 240. 

Die 2. Pfarrstelle (Seelsorge an den Krankenanstalten); 
4. Pfarrstelle (Seelsorge an den Krankenanstalten); 11. Pfarr
stelle (Seelsorge an Nervenkranken) und 12. Pfarrstelle (Kran
kenhausseelsorge) des Gemeindeverbandes Krefeld 
sind mit Wirkung vom 1. Januar 1999 aufgehoben worden. Ge
meindeverzeichnis S. 389. 

Die 5. Verbandspfarrstelle des Gemeindeverbandes 
Kr e f eid ist mit Wirkung vom 1. Februar 1999 aufgehoben 
worden. Gemeindeverzeichnis S. 3a9. 

Die 7. Pfarrstelle (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt / Region 
Saar) des Kirchenkreises Ottweiler ist mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1998 aufgehoben worden. Gemeindever
zeichnis S. 471. 

In der Kirchengemeinde Ottweiler, Kirchenkreis Ott
weiler, ist mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 die 4. Pfarrstelle 
aufgehoben worden. Gemeindeverzeichnis S. 476. 

Landeskirchen-Oberverwaltungsrat Helmut Wie c z 0 r e k Pfarrstellenausschreibungen : 
vom Landeskirchenamt zum 1. Februar 1999. 

Landeskirchen-Amtsrat Udo Wiskandt vom Landeskir
chenamt zum 1. Februar 1999. 

Die Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V. 
in Solingen, eine Einrichtung zur Förderung und Fortbildung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, hat zum 1. Juni 1999 die Landespfarrstelle wieder 
zu besetzen. Die Stelle ist auf acht Jahre befristet. Es handelt 
sich um eine kooperative Leitung, die gemeinsam mit einer 
Pädagogin wahrgenommen wird. Wegen dieser Parität wird 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland - Nr. 1 vom 26. Januar 1999 27 

ausschließlich ein Pfarrer gesucht. Die Bildungsarbeit wird im 
Team mit zwei weiteren pädagogisch, bzw. theologisch ausge
bildeten Referentinnen verantwortet. Erwartet werden: Mehr
jährige Praxis in einer Kirchengemeinde; Erfahrungen in der 
praktischen gemeindlichen Arbeit mit Jugendlichen sowie in 
Bildungs- und Beratungsarbeit; Engagement für gesell
schaftspolitische, geschlechtsspezifische und ökologische 
Felder der Jugendbildungsarbeit; Fähigkeit zu kreativem, pro
zessorientiertem Gestalten in Gruppen; Phantasie bei der Ent
wicklung jugendgemäßer Formen von Verkündigung. Pfarrer 
mit pädagogischen Qualifikationen, die über Leitungskompe
tenz, Teamfähigkeit, Offenheit in der Kommunikation mit Ju
gendlichen sowie Repräsentationssicherheit in Gremien und 
Öffentlichkeit verfügen, werden um ein aussagekräftige Be
werbung und zwei Referenzen gebeten. Gemeindeverzeichnis 
S. 64. Die Bewerbung ist zu richten an den Vorstand der Evan
gelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V., Frau 
Jutta Spoddig, Hackhausen 5 b, 42697 Solingen. Bewerbungs
schluß ist der 15. Februar 1999. Informationsanfragen können 
gerichtet werden an Gisela Gismann, Telefon (0212) 
2220116. 

Die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde K ö n i g s s tee I e z u 
Essen-Steele, Kirchenkreis Essen-Süd, ist sofort auf Vor
schlag der Kirchenleitung wieder zu besetzen. Die Kirchenge
meinde Königssteele zu Essen-Steele liegt im Süd-Osten von 
Essen, hat zwei Gemeindepfarrstellen, zwei Kindergärten, ei
ne selbständige Gemeindeverwaltung, sowie ein neues Ge
meindezentrum neben der Gottesdienststätte. Ein geräumiges 
Pfarrhaus steht zur Verfügung. Die Gemeinde wünscht sich ei
neIn Pfarrerin/Pfarrer im Alter um etwa 35 Jahren. Sie/Er sollte 
die Fähigkeit besitzen, seelsorgerlieh und kompetent zu arbei
ten, aber auch Kontakte nach außen, organisatorisch wie in
haltlich, aufzubauen. Erwartet wird aktive Beteiligung am Ge
meindeleben, Liebe zur Gestaltung von Gottesdiensten und 
Bereitschaft, im Rahmen der Volkskirche zu arbeiten, einge
bunden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den haupt
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem. Die Be
gleitung der Kinder- und Jugendarbeit soll mit zu ihrem/seinem 
Aufgabengebiet gehören. In der Gemeinde ist der Kleine Kate
chismus D. Martin Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben sie
he Gemeindeverzeichnis S. 275. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu 
richten. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Me c k e n he im, Kir
chenkreis Bad Godesberg-Voreifel, ist zum 1. April 1999 durch 
das Leitungsorgan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der 
Kleine Katechismus D. Martin Luthers in Gebrauch. Weitere 
Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 301. Bewerbungen 
sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an die vorgenannte Anstellungskörperschaft über den 
Superintendenten des Kirchenkreises Bad Godesberg-Vorei
fel, Plittersdorfer Straße 77, 53173 Bonn, zu richten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Konz- Karthaus, Kir
chenkreis Trier, ist sofort durch das Presbyterium wieder zu be
setzen. Die Diaspora-Gemeinde hat 2.600 Gemeindeglieder in 
18 Ortschaften. Sie unterhält einen Kindergarten mit vier Grup
pen. Ein geräumiges Gemeindehaus mit Jugendräumen sowie 
das Pfarrhaus als Dienstwohnung unmittelbar neben der Kir
che stehen zur Verfügung. Weitere Angaben siehe Gemeinde
verzeichnis S. 329. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wo
chen nach Erscheinen dieses Amtsblattes über den Super
intendenten Pfarrer Ulrich Hahn, Engelstraße 12, 54292 Trier, 
an das Presbyterium zu richten. 

Die 10. Pfarrstelle des Kirchenkreises Leverkusen (Ev. Re
Iigionsunterricht am Werner-Heisenberg-Gymnasium, Lever
kusen-Lützenkirchen) ist zum 1. August 1999 wieder zu beset
zen. Gesucht wird eine Pfarrerin / ein Pfarrer mit schulpädago
gischen Fähigkeiten und Erfahrungen. Sie/Er soll die Aufgabe 
übernehmen, 25 Wochenstunden ev. Religionsunterricht in der 
Sekundarstufe I und 11 zu erteilen; die Inhalte christlichen Glau
bens und Lebens im Erfahrungshorizont der Schülerinnen und 
Schüler zu vermitteln; seelsorgerliehe Begleitung und Lebens
hilfe anzubieten; mit den anderen Lehrkräften und mit den Reli
gionslehrerinnen und -lehrern auf synodaler Ebene vertrau
ensvoll zusammenzuarbeiten. Der Kirchenkreis ist bei der 
Wohnungssuche behilflich. Weitere Angaben siehe Gemein
deverzeichnis S. 413. Nähere Auskünfte erteilt der Schulrefe
rent Pfarrer Horst Leske (Telefon: 0214/382-27). Bewerbun
gen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes zu richten an das Landeskirchenamt, Postfach 
320340, 40418 Düsseldorf. 

Wegen Ruhestand des Stelleninhabers soll die 14. kreiskirchli
che Pfarrstelle des Ki rehenkreises Leverkusen - Dia
koniepfarrstelle - zum 1. April 1999 wieder besetzt werden. Zu 
den Aufgaben gehört besonders, daß er/sie Ansprechpartner/ 
in für 13 Kirchengemeinden in Fragen diakonischer Arbeit ist. 
Außerdem leitet er hauptamtlich das kreiskirchliche Diakoni
sche Werk mit den Abteilungen Allgemeiner Sozialer Dienst, 
Behindertenreferat und Ambulante Dienste. Wir erwarten: 
Identifikation mit dem Leitbild Diakonie; mehrjährige Erfahrung 
im diakonischen und/oder gemeindetheologischen Bereich; 
theologische Reflektion diakonisch-gesellschaftlicher Rah
menbedingungen; Management-Erfahrungen in diakonischen 
Handlungsfeldern; Kommunikations-, Konflikt- und Motiva
tionsfähigkeit; qualifiziertes Leitungskonzept; Wohnsitznahme 
im Kirchenkreis. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis 
S. 413. Wenn Sie die Aufgabe interessiert, rufen Sie an beim 
Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, F. W. Kern, Tele
fon: (0214) 3820. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an 
den Superintendenten des Kirchenkreises Leverkusen, Otto
Grimm-Straße 9, 51373 Leverkusen. 

Beim Kir ehe n kr eis L e n n e p wird zum 1. Januar 1999 eine 
Pfarrstelle für den "Gemeindedienst für Mission und Ökumene 
der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Region Bergi
sches Land" (GMÖ-BL) errichtet. Zur Region gehören die Kir
chenkreise Barmen, Düsseldorf-Mettmann, Düsseldorf-Nord, 
Düsseldorf-Ost, Düsseldorf-Süd, Elberfeld, Lennep, Leverku
sen, Niederberg und Solingen. Der Gemeindedienst für Mis
sion und Ökumene soll durch Mitarbeit in Gemeinden, Kirchen
kreisen, Ausschüssen und ökumenischen Gruppen die missio
narische Verantwortung und ökumenische Weite der Kirche 
am Ort entdecken helfen und begleiten; zu einem ganzheitli
chen Verständnis von Mission, Ökumene und kirchlichem Ent
wicklungsdienst beitragen und die Partnerschaftsarbeit för
dern; die Umsetzung der Programme der Vereinten Evangeli
schen Mission / United Ev. Mission (VEM/UEM) und des ök
umenischen Rates der Kirchen in den Gemeinden und Kir
chenkreisen unterstützen; den konziliaren Prozeß für Gerech
tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung fördern. Die Ar
beit der Pfarrstelle wird durch ein Kuratorium begleitet und un
terstützt. Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber sollte Erfah
rungen in praktischer Gemeinde- und Ökumenearbeit mitbrin
gen; möglichst auch ökumenische Erfahrungen im Ausland 
gemacht haben; Englisch und nach Möglichkeit eine zweite 
Fremdsprache beherrschen; bereit sein zur Zusammenarbeit 
mit Gemeinden, Gruppen und Initiativen; Phantasie,Organisa
tionsgabe sowie die Fähigkeit zur Schwerpunktbildung besit
zen. Das GMÖ-Büro befindet sich im Haus des geschäftsfüh-
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renden Kirchenkreises Lennep; für Sekretariatsaufgaben steht 
eine Kraft stundenweise zur Verfügung. Wegen der Erstbeset
zung liegt das Vorschlagsrecht bei der Kirchenleitung. Die Be
rufung erfolgt für acht Jahre, Wiederwahl ist möglich. Eine 
Pfarrstellenteilung ist denkbar. Eine Dienstwohnung steht nicht 
zur Verfügung,bei der Wohnungsbeschaffung ist der Kirchen
kreis behilflich. Interessenten wenden sich bitte an Pfarrer En
gels, Telefon (021 91) 665744. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu 
richten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde La n d s w eil e r
Schiffweiler, Kirchenkreis Ottweiler, ist sofort auf Vor
schlag der Kirchenleitung zu besetzen. Es handelt sich um eine 
Gemeinde mit ca. 2.200 Gemeindegliedern in zwei Ortsteilen 
(zusammen ca. 10.000 Einwohner) mit zwei Predigtstätten. In 
Landsweiler befindet sich das Pfarrhaus mit angegliederter 
Verwaltung und einem renovierten Gemeindezentrum. Grund
und Gesamtschule befinden sich am Ort, alle weiterführenden 
Schulen in der nahen Kreisstadt Neunkirchen (etwa 5 km ent
fernt). Erwartet wird die Bereitschaft, den Gemeindeaufbau 
durch Seelsorge und das Angebot von Gruppen zu fördern und 
die Mitarbeiter zu begleiten; eine zeitgemäße Verkündigung 
des Evangeliums, eine gute ökumenische Zusammenarbeit 
mit den beiden katholischenOrtsgemeinden ; die Seelsorge an 
den evangelischen Bewohnern im Altenheim Schiffweiler so
wie die Präsenz in den örtlichen Kindergärten und Schulen; 
Kompetenz in allen anfallenden Verwaltungsaufgaben. Er
wünscht ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, der oder die auf die 
Menschen im Dorf freundlich und aufgeschlossen zugeht und 
am örtlichen Leben teilnimmt. Die bereits in der Gemeinde be
stehenden guten Grundlagen bieten außerdem die Möglich
keit, die eigene Kreativität einzubringen in ein durchaus dyna
misch aufgeschlossenes Presbyterium. In der Gemeinde ist 
der Kleine Katechismus D. Martin Luthers in Gebrauch. Weite
re Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 474. Bewerbungen 
sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an das Landeskirchenamt, Postfach 320340, 40418 
Düsseldorf, zu richten. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde B re b ach - Fee h i n
gen, Kirchenkreis Saarbrücken, ist zum 1. Februar 1999 mit 
der Auflage, daß die Besetzung nur im eingeschränkten Dienst 
mit 50 % möglich ist, auf Vorschlag der Kirchenleitung wieder 
zu besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine Katechismus D. 
Martin Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemein
deverzeichnis S. 492. Bewerbungen sind innerhalb von drei 
Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Landes
kirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu richten. 

Die 3. Pfarrstelle der Luther-Kirchengemei nde Solin
gen ist zum 1. September 1999 durch das Leitungsorgan wie
der zu besetzen. In unserer Gemeinde ist der Kleine Katechis
mus D. Martin Luthers mit ausgewählten Fragen aus dem Hei
deiberger Katechismus in Gebrauch. Unsere Gemeinde sucht 
einen teamfähigen Menschen, der sich theologisch dem Anlie
gen einer missionarischen Gemeindeentwicklung verpflichtet 
weiß; der Freude an einer schriftgemäßen Verkündigung des 
Wortes Gottes hat; der aufgeschlossen auf andere zugeht und 
auch Kirchendistanzierte ansprechen kann; der ein Interesse 
daran hat, die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen in ihrer geist
lichen und fachlichen Kompetenz zu stärken, und der gemein
sam mit den Pfarrkollegen, dem Presbyterium und den haupt
und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Weiterentwicklung der gemeindlichen Zielvorstellungen voran
treibt. Der/Die künftige Pfarrer/-in wird eng mit dem Inhaber 

der 1. Pfarrstelle zusammenarbeiten. Dabei ist eine Aufgaben
teilung vorgesehen, bei der neben den allgemeinen pfarramtli
chen Diensten und einem Engagement in der Seniorenarbeit 
eine Schwerpunktsetzung entweder im Bereich der Kinder
und Jugendarbeit oder im Bereich der Erwachsenenarbeit er
folgen soll. Das Presbyterium erwartet die Bereitschaft zu ver
trauensvoller Zusammenarbeit mit den Pfarrkollegen sowie 
den beiden Gemeindehelferinnen. Wir sind offen für die Tei
lung der Stelle durch ein Ehepaar. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 540. Auskünfte erteilen: Der Vorsitzen
de des Gemeindebereiches Mitte, Presbyter Michael Heinz, 
Telefon (0212) 1 4642, der derzeitige Stelleninhaber Pfarrer 
Martin Schneider, Telefon (0212) 81 5892 oder der Vorsitzen
de des Presbyteriums, Pfarrer Klaus Riesenbeck, Telefon 
(0212) 1 5870. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie 
bitte innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an das Presbyterium der Ev. Luther-Kirchengemeinde 
Solingen über den Superintendenten des Kirchenkreises So
lingen, Kasernenstraße 23, 42651 Solingen. 

Stellenausschreibungen tür den Sonderdienst: 
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes) 

Der Kirchenkreis Ottweiler suchtzumnächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Theologin oder einen Theologen für die Sonder
dienststelle im Gemeindedienst für Mission und Okumene, Re
gion Saar-Nahe-Mosel. Die Region umfaßt die Kirchenkreise 
Birkenfeld, An Nahe und Glan, Ottweiler, Saarbrücken, St. 
Wendel, Trier und Völklingen. Das Büro befindet sich in Saar
brücken. Zum Team des GMO gehören der Pfarrstelleninha
ber, als ökumenischer Mitarbeiter ein Pfarrer der CADELU-Kir
che (DRKongo) und eine teilzeitbeschäftigte Sekretärin. Ge
sucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Lage 
sind, missionarische Impulse aus der weltweiten Christenheit 
zu vermitteln, die Interesse an der Zusammenarbeit mit Ge
meinden, Basis- und Partnerschaftsgruppen haben, die bereit 
sind, sich im Konziliaren Prozeß für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung zu engagieren und Glaubenserfah
rungen zu teilen. Voraussetzung sind: Anstellungsfähigkeit in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland; möglichst eine länge
re Auslandserfahrung bzw. ökumenische Erfahrung; gute 
Französisch- und/oder Englischkenntnisse; Teamfähigkeit 
(Zusammenarbeit im GMO-Team, dem Kuratorium des GMO 
und mit anderen Einrichtungen); Bereitschaft zum Reisedienst 
in einer flächenmäßig großen Region. Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen sind bis drei Wochen nach Erscheinen 
dieses Amtsblattes an den Ev. Kirchenkreis Ottweiler, z. H. Su
perinteridentin Ute Vos, Bliesstraße 2,66564 Ottweiler, Tele
fon (06824) 91803 zu richten. Für Auskünfte stehen auch der 
Vorsitzende des Kuratoriums, Pfarrer Hans-Lothar Hölscher, 
Quierschied, Telefon (06897) 61652 und der Inhaber der 
GMO-Pfarrstelle, Pfarrer Joachim Marx, Saarbrücken, Telefon 
(0681) 3870030 zur Verfügung. 

Ab 1. April 1999 ist im Kirchenkreis Ottweiler im Saar
land eine Sonderdienststelle im Bereich Krankenhausseelsor
ge zu besetzen. Der Arbeitsbereich umfaßt die Seelsorge in der 
Fachklinik St. Hedwig in IIUngen und die Seelsorge im St.-Jo
sef-Krankenhaus in Neunkirchen; die Arbeit dort geschieht in 
Zusammenarbeit mit der Pfarrstelleninhaberin, die auch für die 
beiden anderen Krankenhäuser in Neunkirchen zuständig ist. 
Bisher bestand eine gute Zusammenarbeit mit der katholi
schen Klinikseelsorgerin. Wir wünschen uns, daß das fortge
setzt wird. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
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drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an den Ev. 
Kirchenkreis Ottweiler, z. H. Superintendentin Ute Vos, Blies
straße 2, 66564 Ottweiler, Telefon (06824) 91803 zu richten. 
Für Auskünfte steht auch die Pfarrstelleninhaberin, Pfarrerin 
MarianneTusch, Telefon (06821) 104345 zur Verfügung. 

Der Kirchenkreis An der Ruhr sucht möglichst zum 1. 
Februar 1999 eine Pastorin / einen Pastor im Sonderdienst für 
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit: Service-Telefon, Pfle
ge der Intemetseiten, Begleitung des Leitbildprozesses, pasto
rale Aufgaben. . . Nähere Auskünfte erteilt Superintendent 
Frank Kastrup, Mülheim an der Ruhr, Telefon (0208) 3003-
200. Bewerbungen erbitten wir unter Beifügung der üblichen 
Unterlagen an den Superintendenten des Kirchenkreises An 
der Ruhr, Althofstraße 4, 45468 Mülheim an der Ruhr. 

Stellenausschreibungen : 
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes) 

Gemeinsames Gemeindeamt Düsseldorf-Ost, wir 
sind das Verwaltungsamt für sechs evangelische Kirchenge
meinden und suchen zum nächstmöglichen Termin eine(n) 
Personalsachbearbeiter/in. Wir wünschen uns eine/n aufge
schlossene/n Mitarbeiter/in, möglichst mit 1. oder 2. kirchlicher 
Verwaltungsprüfung, und erwarten selbständiges Arbeiten und 
die Fähigkeit zur Teamarbeit. Die Vergütung erfolgt - je nach 
Qualifikation - bis zur Vergütungsgruppe IV b BAT -KF. Beamte 
des mittleren Dienstes können sich ebenfalls bewerben. Die 
Teilnahme an dem Verwaltungslehrgang 11 wird ermöglicht. Ih
re Bewerbung richten Sie bitte an das Gemeinsame Gemein
deamt Düsseldorf-Ost, Hohe Straße 16, 40213 Düsseldorf. 
Nähere Auskünfte erteilt ihnen gem der Amtsleiter, Herr Jusch
ka, Telefon (0211) 1 3909-80). 

Im Diakonischen Werk des Kirchenkreises An der 
Ruh r ist zum 1. Juni 1999 die Position (Stelle) einer/eines Ge
schäftsführerin/Geschäftsführers für die laufenden Geschäfte 
und die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Diako
nischen Werkes zu besetzen. Die Aufgaben umfassen darüber 
hinaus die Vertretung und Repräsentation des Diakonischen 
Werkes in Kirche, Diakonie und Öffentlichkeit, Beteiligung und 
Engagement in kirchlichen und politischen Gremien der Stadt. 
Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber sollte den Wohnsitz in 
Mülheim an der Ruhr haben/nehmen. Vorausgesetzt werden: 
Universitätsabschluß / Diplom Sozialwissenschaften und Be
rufserfahrung in Leitungsfunktionen oder Diplom Sozialarbei
ter/in -pädagoge/in (FH) mit Zertifikat "Sozialmanager" und 
Berufserfahrung in Leitungsfunktionen; Verhandlungsge
schick und Durchsetzungsverrnögen; Fähigkeit zur Koopera
tion und zur Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem; 
Erfahrung und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kirchen
gemeinden und kirchlichen Gremien; Zugehörigkeit zur evan
gelischen Kirche. Die Vergütung richtet sich nach dem Bun
desangestellentarifvertrag/KF. Bewerbungen sind, unter Bei
fügung von Referenzen, bis zum 31. Januar 1999 an den Vor
sitzenden des Kuratoriums des Diakonischen Werkes, Hag
dom 1 a, 45468 Mülheim an der Ruhr, zu richten. Telefon 
(0208) 3003-250. 

Im Gesamtverband Evangelischer Kirchenge
me i n 'd e n in M ü I h e i man der Ruh r sind die elf Kirchen
gemeinden des Stadtgebietes zusammengeschlossen. Die 
Geschäftsstelle des Gesamtverbandes ist auch Gemeindeamt 
der angeschlossenen Kirchengemeinden und erledigt deren 

Verwaltungsangelegenheiten. Im Sekretariat von Gemeinde
sachbearbeitung haben wir zum 1. April 1999 eine Stelle zu be
setzen für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter möglichst 
mit Ausbildung zur/zum kirchlichen Verwaltungsfachangestell
ten. Die Stelle ist nach der Vergütungsgruppe VII BAT -KF be
wertet. Zu Auskünften steht Ihnen Herr Tolma, Telefon (0208) 
3003-137 gerne zur Verfügung. Bewerbungen senden Sie bit
te mit einem handgeschriebenen Lebenslauf innerhalb von 
zwei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an den Ge
samtverband Ev. Kirchengemeinden in Mülheim an der Ruhr,' 
Althofstraße 9, 45468 Mülheim an der Ruhr. 
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Zielke 

"Ringel, Ringel, Reihe, der Kinder, der sind dreie ... " und an
dere historische Kinderspiele. Eine Auswahl aus Theodor 
Fliedners "Lieder-Buch für Kleinkinder-Schulen und die untern 
Klassen der Elementar-Schulen". Hrsg. vom Diakoniewerk 
Kaiserswerth, Fachbibliothek für Frauendiakonie und Fliedner
archiv. Düsseldorf 1998. 43 S., Noten 

Asylrecht in Europa am Beispiel Deutschland, Frankreich, 
Italien. Hrsg.: Evangelische Kirche im Rheinland, Landeskir
chenamt, Abt. VI. Düsseldorf 1998. 55 S., Abb., Karte 

Berichtigung zum KABI.1211998 

Auf Seite 336 unter "Aktuelle Materialien zu KLARTEXT 
im Amt für Jugendarbeit" muß es bei dem letzten Text "CD 
Live-Mitschnitt Bandwettbewerb TOP FIVE" richtig heißen 
"(DM 18,00 + Porlogebühren)". 


